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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser
Editorial

Claus Sasse

Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes vor 
nunmehr fast zwei Jahren wurden weitreichende Ände-
rungen in der Struktur der Sozialgesetzgebung beschlos-
sen, die in verschiedenen Schritten bis 2023 umgesetzt 
werden sollen. Wichtige Neuerungen, die den Bereich 
der Teilhabe am Arbeitsleben betreff en, sind seit dem 1. 
Januar 2018 in Kraft. Dazu gehören neben den Ergän-
zenden Unabhängigen Teilhabeberatungen zum Beispiel 
das Budget für Arbeit oder die Anderen Anbieter.

In dieser Ausgabe werfen wir erneut einen Blick auf 
die angestoßenen Veränderungen. Astrid Kempe gibt 
aus juristischer Sicht einen Überblick über die im Gesetz 
vorgesehenen Änderungen für den Bereich der Teilhabe 
am Arbeitsleben ab Seite 6. Mit dem Thema Bedarfser-
mittlung befassen sich sowohl Harry Fuchs, der ab Seite 
24 die Intention des Gesetzgebers noch einmal erläutert, 
wie auch Michael Beyerlein und Tonia Rambausek-Haß, 
die den Aspekt der Partizipation im Rahmen der Be-
darfsermittlung in den Vordergrund stellen (Seite 16). 
Daniel Wörmann stellt abschließend auf Seite 32 eine 
Studie des Landschaftsverbands Rheinland vor, in der 
Integrationsunternehmen als andere Leistungsanbieter 
untersucht wurden.

Wir wünschen allen eine anregende Lektüre!
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SCHWERPUNKT  BTHG UMSETZUNG 

Eine Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ist für viele Menschen mit 
Behinderung noch immer keine Selbstver-
ständlichkeit. Besonders schwierig gestal-
tet sich der Übergang für Schülerinnen/
Schüler mit einem sonderpädagogischen 
Förderbedarf und für Beschäftigte in Werk-
stätten für behinderte Menschen (WfbM). 
Bundesweit gelingt nur 0,16% der WfbM-
Beschäftigten pro Jahr der Schritt auf den 
ersten Arbeitsmarkt. Gleichzeitig steigt die 
Zahl der Personen, die in einer Werkstatt 
arbeiten, stetig an. Ende des Jahres 2013 
waren etwa 301.000 Menschen mit einer 
wesentlichen Behinderung in einer Werk-
statt beschäftigt und damit 65.000 mehr als 
10 Jahre zuvor.4

II. Das Gesetz zur Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinde-
rungen – Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) 
Das BTHG sollte Abhilfe schaff en.5 Es hat u. 
a. das SGB IX neu gestaltet, das künftig die 

für Menschen mit Behinderungen nicht auf 
Sonderarbeitsmärkte und Sonderarbeits-
umfelder beschränkt werden, sondern so-
wohl der allgemeine Arbeitsmarkt als auch 
der konkrete Arbeitsplatz müssen off en, 
inklusiv und zugänglich sein.2

In Deutschland konnte dieses Ziel bis-
lang nicht erreicht werden. Trotz zahlrei-
cher Integrations- und Fördermaßnahmen 
scheuen sich viele Arbeitgeber nach wie 
vor, einen behinderten Arbeitnehmer ein-
zustellen. Hierfür spricht bereits die Ar-
beitslosenquote der vergangenen Jahre. 
So befi ndet sich der deutsche Arbeitsmarkt 
zunehmend im Aufschwung. Im Oktober 
2015 sank die Zahl der arbeitslosen Men-
schen auf ein Rekordtief von 2,6 Millionen 
und die Arbeitslosenquote auf 6%. Aller-
dings konnten Menschen mit Behinderun-
gen von dieser Entwicklung kaum profi -
tieren. Im Oktober 2015 waren insgesamt 
181.110 Menschen mit einer Schwerbehin-
derung arbeitslos. Die Arbeitslosenquote 
lag demnach bei 13,9% und war doppelt so 
hoch wie bei Menschen ohne Behinderung.3 

Von Dr. Astrid Kempe

I. Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen als völkerrecht-
lich verbindliche Aufgabe 
Im Dezember 2006 hat die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen das 
Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 
verabschiedet. Mit der Ratifi kation des 
Übereinkommens hat sich Deutschland 
dazu bekannt, das deutsche Recht in Über-
einstimmung mit den Bestimmungen der 
UN-BRK auszulegen und weiterzuentwi-
ckeln. Damit ist ein Perspektivwechsel ver-
bunden, der vom Konzept der Integration 
wegführt und sich für das Konzept der In-
klusion entscheidet.1 Gemäß Art. 27 Abs. 1 
S. 1 UN-BRK haben Menschen mit Behin-
derungen das gleiche Recht auf Arbeit wie 
nicht behinderte Menschen. Dies beinhaltet 
das Recht auf die Möglichkeit, den Lebens-
unterhalt durch Arbeit zu verdienen, die 
in einem off enen, inklusiven und für Men-
schen mit Behinderungen zugänglichen 
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei ge-
wählt oder angenommen wird. Arbeit darf 

Teilhabe behinderter 
Menschen am 
Arbeitsleben 
Überblick über die Neuerungen durch das BTHG
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ckelte Interaktion zwischen einem Men-
schen und seinem materiellen und sozialen 
Umfeld dar. Soweit einer Person bestimmte 
Funktionen fehlen oder bestimmte Fähig-
keiten eingeschränkt sind, ist sie termi-
nologisch lediglich beeinträchtigt. Behin-
dert wird sie erst durch einstellungs- und 
umweltbedingte Barrieren, die sie an der 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern.9 Hierin ist ein Wechsel vom 
Integrations- zum Inklusionsgedanken zu 
sehen. Soll die gleichberechtigte Teilha-
be gewährleistet werden, kann dies nicht 
mehr durch eine Anpassung des Menschen 
mit einer Behinderung an die Umwelt, son-
dern muss durch eine barrierefreie Gestal-
tung der Umwelt geschehen.10

Neben der Beeinträchtigung der kör-
perlichen Funktion, der geistigen Fähigkeit 
und der seelischen Gesundheit erfasst § 2 
Abs. 1 S. 1 SGB IX. auch die Beeinträchti-
gung eines Sinnesorgans. Eine Ausweitung 
des bisherigen Personenkreises ist damit 
jedoch nicht verbunden, denn Störungen 
der Sinne wurden auch vor der Reform als 

keit oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate 
von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abwich und seine Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigte. § 2 Abs. 
1 S. 1 SGB IX sieht eine Neufassung des 
Behinderungsbegriff s7 vor, der dem Wech-
selwirkungsansatz der UN-BRK und der 
ICF der WHO entspricht. Demnach haben 
Menschen mit Behinderungen körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchti-
gungen, welche sie in Wechselwirkung mit 
einstellungs- und umweltbedingten Barrie-
ren an der gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlich-
keit länger als 6 Monate hindern können. 
Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der 
Körper- und Gesundheitszustand von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand ab-
weicht.8

Eine Behinderung ist, anders als nach 
dem jahrzehntelang vorherrschenden 
Krankheitsfolgenkonzept, nicht mehr als 
persönliche Eigenschaft zu verstehen, son-
dern stellt eine gestörte oder nicht entwi-

folgende Struktur aufweist: Zusammenfas-
sung des für alle Rehabilitationsträger gel-
tenden Rehabilitations- und Teilhaberechts 
(Teil 1), Regelung der aus dem SGB XII 
herausgelösten Eingliederungshilfe (Teil 
2) und Regelung des weiterentwickelten 
Schwerbehindertenrechts (Teil 3). Der vor-
liegende Beitrag gibt einen Überblick über 
den ersten rehabilitationsrechtlichen Teil 
des reformierten SGB IX, der am 1. Januar 
2018 in Kraft getreten ist. Beleuchtet wer-
den der Begriff  der Behinderung nach § 2 
SGB IX n. F., die Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (LTA) nach §§ 49 ff . SGB 
IX. und das Budget für Arbeit (BfA) nach § 
61 SGB IX. Festzustellen ist, dass sich die 
inhaltlichen Neuerungen in Grenzen halten 
und das BfA deutlich hinter den Erwartun-
gen der Reformbeobachter zurückbleibt.6

III. Begriff  der Behinderung vor 
und nach der Novellierung 
Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX a. F. wurde 
ein Mensch als behindert angesehen, wenn 
seine körperliche Funktion, geistige Fähig-

Foto: bildergala, Adobe Stock
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bildet. Behinderten oder von Behinderung 
bedrohten Menschen soll die Teilhabe am 
Arbeitsleben entsprechend ihrer Leistungs-
fähigkeit möglichst auf Dauer gesichert 
werden. Ziel ist es, ihre Erwerbstätigkeit zu 
gewährleisten, indem ein vorzeitiges Aus-
scheiden aus dem Arbeitsleben verhindert 
oder eine erstmalige oder wiederholte Ein-
gliederung in das Erwerbsleben erreicht 
wird. Maßgeblich für die Zielbestimmung 
ist die Leistungsfähigkeit der Leistungs-
berechtigten, d. h. ihr geistiges und kör-
perliches Potenzial. Voraussetzung für die 
Sicherung der Erwerbstätigkeit ist die Er-
werbsfähigkeit der Leistungsberechtigten. 
Hierunter ist die Fähigkeit zu verstehen, 
den bisherigen Beruf oder die bisherige 
Tätigkeit weiter oder erstmalig einen Be-
ruf bzw. eine Tätigkeit ausüben zu können. 
Dabei ist mit Teilhabe am Arbeitsleben der 
Regelfall der Erwerbstätigkeit am ersten 
Arbeitsmarkt gemeint. Erst wenn dieses 
Ziel primär nicht erreicht werden kann, 
kommen Leistungen wie die Eingliederung 
in den zweiten Arbeitsmarkt oder die Ar-
beit in einer WfbM in Betracht.18 Der Leis-
tungsanspruch steht unter dem Vorbehalt 
der Erforderlichkeit, d. h. die Leistungen 
müssen geeignet sein, das Ziel der Teilha-
be am Arbeitsleben zu erreichen.19 Dabei 
wird behinderten oder von Behinderung 
bedrohten Frauen nach wie vor ein be-
sonderer Diskriminierungsschutz gewährt 
(§ 49 Abs. 2 SGB IX/§ 33 Abs. 2 SGB IX a. 
F.), da bei ihnen regelmäßig mehrere Be-
nachteiligungen zusammentreff en.20 Ihnen 
soll ein gleicher Zugang zum Erwerbsle-
ben unter Berücksichtigung ihrer Berufs-
biographie und ihrer privaten Lebensum-
stände (z. B. Kinderbetreuung/Versorgung) 
gesichert werden. Ein nicht abschließender 
Katalog der wichtigsten Teilhabeleistungen 
ist in § 49 Abs. 3 SGB IX enthalten. Durch 
die Neufassung dieser Vorschrift ist es zu 
Änderungen in der nummerischen Rei-
henfolge der vormals in § 33 Abs. 3 SGB 
IX a. F. geregelten Leistungen gekommen. 
Maßgebliche inhaltliche Änderungen sind 

und die damit verbundenen Leistungen an 
den Behinderungsbegriff  des § 2 SGB IX ge-
bunden sind. Aufgrund der zunehmenden 
Anhebung des Renteneintrittsalters wird 
die Zahl der älteren Arbeitnehmer jedoch 
potenziell zunehmen. Wird ihnen der Zu-
gang zu den Leistungen des SGB IX trotz 
einer behinderungsbedingten Beeinträch-
tigung wegen ihres Alters verstellt, liegt 
darin eine Diskriminierung. Beispielsweise 
setzt bei vielen Menschen ein altersbeding-
ter Hörverlust bereits im Alter zwischen 
fünfzig und sechzig Jahren ein, was mit 
einem Verkümmern der Haarsinneszellen 
zusammenhängt. Die Symptome sind ein 
zunehmender und meist beidseitiger und 
symmetrischer Hörverlust, der ein einge-
schränktes Wortverständnis, vor allem in 
geräuschvoller Umgebung, zur Folge hat. 
Diese Beeinträchtigung, auch Cocktail-
Party-Eff ekt genannt, bewirkt, dass Be-
troff ene ab einem bestimmten Punkt des 
Hörvermögens nur noch mühsam an Kon-
versationen teilnehmen können.17 Da der 
Hörverlust auch mit einem Hörgerät nur 
bedingt kompensiert werden kann, könnte 
beispielsweise ein Arbeitnehmer, der in ei-
ner kommunikativen Branche tätig ist, zu-
sätzliche Unterstützung benötigen, die ihm 
wegen des Altersbezugs von § 2 Abs. 1 SGB 
IX aber nicht gewährt wird. 

IV. Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben – §§ 49 ff . SGB IX 
(§§ 33 ff . SGB IX a. F.) 
1. §§ 49 bis 59 SGB IX 
Für die §§ 49 bis 59 SGB IX (§§ 33 bis 43 
SGB IX a. F.) fi nden sich überwiegend re-
daktionelle Anpassungen. Im Folgenden 
soll lediglich auf die Vorschriften einge-
gangen werden, bei denen sich auch eine 
inhaltliche Änderung ergibt. 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
– § 49 SGB IX (§ 33 SGB IX a. F.) 
Das Ziel der Teilhabeleistungen ist in § 49 
Abs. 1 SGB IX enthalten, der die Vorschrift 
des § 33 Abs. 1 SGB IX a. F. wortgleich ab-

Beeinträchtigung der Körperfunktion be-
handelt.11 Insofern handelt es sich lediglich 
um eine Verschriftlichung der geltenden 
Rechtsprechung. 

Anders als der Behinderungsbegriff  
nach Art. 1 UN-BRK, der lediglich eine 
langfristige12, Beeinträchtigung voraus-
setzt, stellt das deutsche Recht nach wie 
vor auf eine feste zeitliche Grenze ab. Eine 
unangemessene Eingrenzung des zu schüt-
zenden Personenkreises lässt sich daraus 
aber nicht ableiten. Ist eine tatbestandsmä-
ßige Beeinträchtigung zu erwarten, liegt 
eine drohende Beeinträchtigung nach § 2 
Abs. 1 S. 2 SGB IX vor. Weist eine Progno-
se auf eine längere Beeinträchtigung als 6 
Monate hin, fällt auch diese laut geltender 
Rechtsprechung von Beginn an unter die 
Regelungen des SGB IX.13 

Zudem bleibt die Abweichung bezo-
gen auf den für das Lebensalter typischen 
Zustand. Unter einem altersuntypischen 
Zustand wird der Verlust oder die Beein-
trächtigung von normalerweise vorhan-
denen körperlichen Funktionen, geistigen 
Fähigkeiten oder der seelischen Gesund-
heit verstanden.14 Beeinträchtigungen, die 
sich mit steigendem Lebensalter regelmä-
ßig ergeben, sind daher nicht als Behin-
derung anzusehen.15 Daraus können sich 
Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben. 
Aufgrund der individuellen Beschaff enheit 
des menschlichen Körpers und des unter-
schiedlichen Lebenswandels der Menschen 
lässt sich nicht klar defi nieren, welcher Zu-
stand für das jeweilige Lebensalter typisch 
ist.16 Selbst wenn man die Möglichkeiten 
medizinischer Diagnostik miteinbezieht, 
bleiben gewisse Unsicherheiten. Dies gilt 
z. B. wenn jemand behinderungsbedingt 
an einem statistisch häufi gen Altersleiden 
erkrankt und tatsächlich in das Alter ge-
rät, in dem diese Beeinträchtigung typisch 
ist. Auch fragt sich, ob der pauschale Aus-
schluss altersbedingter Beeinträchtigungen 
aus dem Behinderungsbegriff  noch zeitge-
mäß ist. Dies gilt umso mehr, als die Teilha-
be behinderter Menschen am Arbeitsleben 



9bag ub impulse no. 86

BTHG UMSETZUNG  SCHWERPUNKT

Voraussetzungen, Gegenstand und Umfang 
der Leistungen der Kraftfahrzeughilfe zur 
Teilhabe am Arbeitsleben regeln. Leistun-
gen der Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe am 
Arbeitsleben werden nach den Bestimmun-
gen der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung 
(KfzHV) erbracht. Die beruht ursprünglich 
auf der Verordnungsermächtigung nach 
§ 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Anglei-
chung der Leistungen zur Rehabilitation. 
Um diese Rechtsverordnung fortschreiben 
zu können, bedarf es einer entsprechenden 
Ermächtigungsgrundlage im SGB IX.27

Leistungen im Arbeitsbereich – 
§ 58 SGB IX (§ 41 SGB IX a. F.) 
§ 58 SGB IX betriff t die Leistungen im Ar-
beitsbereich einer anerkannten WfbM. Da-
bei hat sich die grundlegende Struktur der 
Norm im Wesentlichen nicht geändert. Abs. 
1 regelt die Zielgruppe des WfbM-Arbeits-
bereiches. In Abs. 2 werden die Leistungen, 
die der zuständige Rehabilitationsträger im 
Arbeitsbereich einer WfbM erbringt, nach 
Zielsetzung, Inhalt, Dauer und bzgl. maß-
geblicher Voraussetzungen festgelegt. Abs. 3 
enthält die Grundsätze für die Vergütung der 
Werkstätten durch die zuständigen Rehabi-
litationsträger und Abs. 4 regelt die Ermitt-
lung und Verwendung des Arbeitsergebnis-
ses sowie die Auswirkungen der Vergütung 
auf die Arbeitsergebnisse.28 Eine Ergänzung 
fi ndet sich im Hinblick auf den Personen-
kreis der Leistungsberechtigten. Leistungen 
im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM 
erhielten nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX a. 
F. behinderte Menschen, bei denen eine Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt wegen der Schwere der Behinderung 
nicht in Betracht kam. § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
SGB IX erweitert dies nun um diejenigen, die 
auch in einem Inklusionsbetrieb nach § 215 
SGB IX behinderungsbedingt nicht beschäf-
tigt werden können. 

Auch enthalten die Sätze 2 und 3 des 
§ 58 Abs. 1 SGB IX, im Gegensatz zu der 
vormals geltenden Fassung, eine Regelung 
bzgl. Zeitpunkt und Dauer der Leistun-

forderlich, kann im Rahmen der Auswahl 
die berufl iche Eignung (Berufsfeldorien-
tierung) abgeklärt oder eine Arbeitserpro-
bung (Eignung für den konkreten Arbeits-
platz) durchgeführt werden, KfzHV wobei 
eine Übernahme der in § 49 Abs. 4 S. 2 SGB 
IX genannten Kosten erfolgt.24 § 49 Abs. 5 
SGB IX (§ 33 Abs. 5 SGB IX a. F.) stellt fest, 
dass die Leistungen auch für Zeiten not-
wendiger Praktika erbracht werden. Die 
Teilhabeleistungen umfassen gemäß § 49 
Abs. 6 S. 1 SGB IX (§ 33 Abs. 6 S. 1 SGB 
IX a. F.) auch medizinische, psychologische 

und pädagogische Hilfen. Dabei kann im 
Einzelfall eine Abgrenzung zu den Leistun-
gen der medizinischen Rehabilitation rele-
vant werden. Um eine LTA handelt es sich 
regelmäßig, wenn die jeweilige Leistung im 
unmittelbaren Zusammenhang mit einer 
Maßnahme der berufl ichen Rehabilitation 
erfolgt.25 Einen nicht abschließenden Leis-
tungskatalog enthält § 49 Abs. 6 S. 2 SGB 
IX. (§ 33 Abs. 6 S. 2 SGB IX a. F.). Dieser 
wurde um das Training motorischer Fähig-
keiten nach § 49 Abs. 6 S. 2 Nr. 7 SGB IX 
ergänzt. § 49 Abs. 7 SGB IX (§ 33 Abs. 7 
SGB IX a. F.) erweitert die Leistungserbrin-
gung nach § 49 Abs. 3 SGB IX, indem die 
durch die Ausführung der Teilhabeleistung 
unmittelbar entstehenden Kosten, auch 
derjenigen nach § 49 Abs. 8 SGB IX, eben-
falls übernommen werden.26 Neu eingefügt 
wurde § 49 Abs. 9 SGB IX, der eine Verord-
nungsermächtigung enthält. Die Bundes-
regierung kann durch Verordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Näheres über 

jedoch nicht zu verzeichnen. Es geht nach 
wie vor um die Hilfen zur Erhaltung oder 
Erlangung eines Arbeitsplatzes (Nr. 1), 
die Berufsvorbereitung nebst Grundaus-
bildung (Nr. 2), die Unterstützte Beschäf-
tigung (Nr. 3/2a a. F.), die berufl iche An-
passung und Weiterbildung (Nr. 4/3 a. F.), 
die berufl iche Ausbildung (Nr. 5/4 a. F.), die 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 
(Nr. 6)/Gründungszuschuss (Nr. 5 a. F.) und 
die sonstigen Hilfen zur Förderung (Nr. 7/6 
a. F.). Lediglich für § 49 Abs. 3 Nr. 6 SGB 
IX ergibt sich eine Änderung. Durch die 

neue Formulierung soll ein Gleichklang mit 
den Formulierungen der vorhergehenden 
Nummern erreicht werden, die ebenfalls 
nur allgemein die Leistungen der aktiven 
Arbeitsförderung benennen und nicht kon-
kret einzelne Vorschriften im Recht der Ar-
beitsförderung nach dem SGB III in Bezug 
nehmen.21 Die damit einhergehenden Prob-
leme sollen nunmehr gelöst sein.22

§ 49 Abs. 4 SGB IX (§ 33 Abs. 4 SGB IX 
a. F.) legt die Kriterien zur Auswahl der 
Teilhabeleistungen fest. Zu berücksichti-
gen sind nach wie vor Eignung, Neigung 
und bisherige Tätigkeiten des Leistungsbe-
rechtigten sowie die Lage und Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt. Eine bestimmte 
Rangfolge gibt das Gesetz nicht vor, d. h. 
die Kriterien sind alle im Wege praktischer 
Konkordanz zur Grundlage der Auswahl-
entscheidung zu machen. Für den konkre-
ten Einzelfall können bestimmte Kriterien 
damit stärker gewichtet werden bzw. ande-
re in den Hintergrund treten.23 Soweit er-

„Mit der Teilhabe am Arbeitsleben ist der Regelfall der Er-

werbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt gemeint. Erst wenn 

dieses Ziel primär nicht erreicht werden kann, kommen Leis-

tungen wie die Eingliederung in den zweiten Arbeitsmarkt 

oder die Arbeit in einer WfbM in Betracht.“
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betrug das AFG 26,00 € monatlich, wenn 
das Arbeitsentgelt zusammen mit dem 
AFG einen Betrag von 325,00 € nicht über-
stieg. Nunmehr beträgt das AFG 52,00 € 
monatlich, wenn es zusammen mit dem 
Arbeitsentgelt einen Betrag von 351,00 € 
nicht übersteigt. Auch der Diff erenzbetrag 
nach § 59 Abs. 1 S. 3 SGB IX, wenn das 
Arbeitsentgelt höher als 299,00 € ist, wird 
entsprechend angehoben. § 43 S. 4 SGB IX 
a. F., durch den eine Anrechnung des Erhö-
hungsbetrages des Arbeitsentgelts in Folge 

höherer Vergütungen der Rehabilitations-
träger auf das Arbeitsförderungsgeld er-
möglicht wurde, wurde aufgehoben, denn 
diese Möglichkeit wurde in der Praxis nicht 
ausgeschöpft.35 Dafür wurde die Vorschrift 
um die Feststellung ergänzt, dass das AFG 
bei Sozialleistungen, deren Zahlung von 
anderen Einkommen abhängig ist, als Ein-
kommen unberücksichtigt bleibt (§ 59 Abs. 
2 SGB IX). 

2. §§ 60 bis 62 SGB IX 
Gänzlich neu eingefügt wurden die §§ 60 
bis 62 SGB IX. 

Zulassung anderer Leistungsanbieter – 
§ 60 SGB IX 
Für Menschen mit Behinderungen, die An-
spruch auf Aufnahme in eine WfbM haben, 
wird mit § 60 Abs. 1 SGB IX eine Alternative 
zur berufl ichen Bildung und Beschäftigung 
in der Werkstatt geschaff en. Die Leistungs-
berechtigten können die ihnen zustehenden 
Leistungen auch bei einem anderen Leis-
tungsanbieter in Anspruch nehmen. Mit 

möglich ist. Liegt ein außerordentliches 
Pfl egebedürfnis vor, ist eine Aufnahme in 
die WfbM ausgeschlossen. Vielen Werkstät-
ten sind deshalb eigene Einrichtungen zur 
Betreuung schwerst- oder schwermehrfach 
behinderten Menschen angegliedert (z. B. 
Tagesförderstätten).32 Durch das Erforder-
nis wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung werden zahlreiche Menschen mit 
Behinderungen von der Werkstattbeschäf-
tigung und über den Verweis in § 61 SGB IX 
nun auch von der Beschäftigung auf dem 

ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Be-
sonders häufi g betriff t dies wohl Menschen 
mit Autismus.33 

Arbeitsförderungsgeld (AFG) – 
§ 59 SGB IX (§ 43 SGB IX a. F.) 
Die Vorschrift des § 59 Abs. 1 S. 1 SGB IX 
entspricht im Wesentlichen dem bisherigen 
§ 43 S. 1 SGB IX a. F. Das AFG soll unmit-
telbar den Beschäftigten einer WfbM zu 
Gute kommen und ihr Arbeitsentgelt ver-
bessern. Es wird an die Werkstatt gezahlt, 
die einen öff entlich-rechtlichen Anspruch 
gegen den Rehabilitationsträger hat. Eine 
Ausnahme gilt für das Eingangsverfahren 
und den Berufsbildungsbereich. Hier wird 
kein AFG gezahlt. Das AFG ist unabhängig 
und als selbstständige Leistung zusätzlich 
zu den Vergütungen nach § 58 Abs. 3 SGB 
IX von der WfbM an den Werkstattbeschäf-
tigten auszubezahlen.34

Durch § 59 Abs. 1 S. 2 SGB IX wird so-
wohl die Höhe des AFG als auch des Ar-
beitsentgelts als Berechnungsgrundlage 
angehoben. Nach § 43 S. 2 SGB IX a. F. 

gen. Nach Satz 2 werden Leistungen im 
Arbeitsbereich einer WfbM im Anschluss 
an Leistungen im Berufsbildungsbereich 
(§ 57 SGB IX) oder an entsprechende 
Leistungen bei einem anderen Leistungs-
anbieter (§ 60 SGB IX) erbracht. Hiervon 
kann gem. § 58 Abs. 1 S. 2 2. HS SGB IX 
abgewichen werden, wenn der Mensch mit 
Behinderungen bereits über die, für die in 
Aussicht genommene Beschäftigung erfor-
derliche Leistungsfähigkeit verfügt, die er 
durch eine Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt erworben hat. Dies 
soll die Bedeutung der berufl ichen Bildung 
für den weiteren berufl ichen Werdegang 
sowohl von Menschen mit als auch ohne 
Behinderung untermauern. Deshalb wird 
klargestellt, dass den Leistungen zur Be-
schäftigung die Leistungen zur berufl ichen 
Bildung grundsätzlich vorauszugehen ha-
ben. Satz 3 ergänzt den Gesetzeswortlaut 
um das regelmäßige Leistungsende. Da-
nach sollen die Leistungen nicht länger als 
bis zum Erreichen des für die Regelalters-
rente maßgeblichen Lebensalters erbracht 
werden. Da auch eine Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit dem 
Erreichen der Ruhestandsgrenze i. d. R.29 
endet, entfällt der Zweck der Teilhabe am 
Arbeitsleben. In der Praxis der Träger der 
Eingliederungshilfe wurde bereits vor der 
Gesetzesreform so verfahren.30 

Allerdings ist anzumerken, dass der An-
spruch auf WfbM-Leistungen nach wie vor 
von einem Mindestmaß wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung abhängen soll, 
was bereits bei § 41 SGB IX a. F. kritisiert 
wurde.31 An einer entsprechenden Leistung 
fehlt es, wenn der behinderte Mensch trotz 
Betreuung sich oder andere erheblich ge-
fährdet oder einer Betreuung und Pfl ege 
innerhalb der Werkstatt bedarf, die eine 
betrieblich verwertbare Arbeitsleistung 
nicht zulassen. Im Eingangsverfahren der 
WfbM wird ermittelt, für welche Tätigkei-
ten der behinderte Mensch geeignet ist bzw. 
ob eine Tätigkeit in einer WfbM überhaupt 

„Durch das Erfordernis wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-

leistung werden zahlreiche Menschen mit Behinderungen von 

der Werkstattbeschäftigung und auch von der Beschäftigung 

auf dem ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen.“
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V. Das Budget für Arbeit – § 61 
SGB IX 
1. Einzelheiten 
Künftig sollen Arbeitgeber durch ein BfA 
unterstützt werden, wenn sie behinderte 
Menschen, die Anspruch auf Leistungen im 
Arbeitsbereich einer WfbM haben, beschäf-
tigen. Das BfA umfasst einen unbefristeten 
Lohnkostenzuschuss zum Ausgleich der 
(evtl. dauerhaften) Minderleistung des be-
hinderten Beschäftigten und die Finanzie-
rung der im Einzelfall notwendigen Anlei-
tung und Begleitung am Arbeitsplatz. Ziel 
ist es, eine Alternative zur Beschäftigung 
in einer WfbM zu schaff en und die Mög-
lichkeiten von Menschen mit Behinderun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, insbe-
sondere auf dem ersten Arbeitsmarkt, zu 
erweitern und zu verbessern. Gleichzeitig 
soll das Wunsch- und Wahlrecht der Leis-
tungsberechtigten gestärkt werden, denen 
es unbenommen bleibt, eine Beschäftigung 
in einer Werkstatt aufzunehmen oder fort-
zusetzen. Auch haben Menschen mit Be-
hinderungen, die sich für eine Förderung 
durch das BfA entschieden haben, ein je-
derzeitiges Rückkehrrecht in die WfbM, § 
220 Abs. 3 SGB IX. Soweit die Betroff enen 
Leistungen der Eingliederungshilfe bezie-
hen, wird das Budget für Arbeit vom Trä-
ger der Eingliederungshilfe erbracht.39 Mit 
dem BfA sollen erfolgreiche Projekte aus 
den Bundesländern aufgegriff en werden, 
die eine entsprechende Förderung auf re-
gionaler Ebene erprobt und nachhaltige 
Erfolge bei der Integration von Menschen 
mit Behinderungen in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt erzielt haben.40 Von dem 
BfA sollen nicht nur Werkstattbeschäftigte 
profi tieren, welche die Werkstatt verlassen 
wollen, sondern auch Jugendliche mit Be-
hinderungen, die im Rahmen ihrer beruf-
lichen Orientierung für die Zeit nach ihrer 
berufl ichen Bildung diese Förderung in 
Aussicht nehmen.41

§ 61 Abs. 1 SGB IX bestimmt als Voraus-
setzung, dass es sich um eine sozialversi-

Arbeitsmenge und der Arbeitsgüte. Darü-
ber hinaus besteht ein Anspruch auf AFG 
(s. o.). Nimmt der Leistungsberechtigte an 
Maßnahmen im Eingangsverfahren und 
im Berufsbildungsbereich teil, besteht kein 
arbeitnehmerähnlicher Status, sondern es 
bleibt, wie in der WfbM, bei der Stellung 
als Rehabilitand.36 Aus der Wahrnehmung 
seines Wahlrechts sollen dem Leistungsbe-
rechtigten damit keine Nachteile erwach-
sen. 

Budget für Arbeit (BfA) – § 61 SGB IX 
Neu eingefügt wurde auch das BfA. Es ent-
hält im Wesentlichen einen Lohnkosten-
zuschuss für den Arbeitgeber, der einen 
Leistungsberechtigten i. S. d. § 58 SGB IX 
einstellt, sowie die Finanzierung einer An-
leitung und Begleitung am Arbeitsplatz. 
Ziel ist eine Ergänzung des Leistungs-
portfolio für Menschen mit Anspruch auf 
Beschäftigung in einer WfbM und ihre In-
klusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
(nähere Ausführungen/Kritik s. u.). 

Wahlrecht des Menschen mit 
Behinderung – § 62 SGB IX 
§ 62 SGB IX ergänzt die Vorschrift des § 60 
SGB IX. Danach hat der Mensch mit Behin-
derung künftig ein Wahlrecht, bei welchem 
Anbieter er die Leistungen nach §§ 57 und 
58 SGB IX in Anspruch nehmen will. In Be-
tracht kommt wie bisher die WfbM, in deren 
Einzugsgebiet sie/er ihren/seinen Wohnsitz 
hat, aber auch andere Leistungsanbieter 
für Leistungen im Eingangsverfahren und 
im Berufsbildungsbereich (§ 57 SGB IX) so-
wie für Leistungen im Arbeitsbereich einer 
WfbM (§ 58 SGB IX). Es können auch ein-
zelne Module bei unterschiedlichen Anbie-
tern gewählt werden. Ein Wahlrecht, ne-
ben Leistungen nach §§ 57 und 58 SGB IX 
gleichzeitig BfA-Leistungen in Anspruch zu 
nehmen, besteht nicht.37 Mit der Aufnahme 
einer Beschäftigung bei einem öff entlichen 
oder privaten Arbeitgeber endet das ande-
re Rechtsverhältnis.38

Ausnahme der in § 60 Abs. 2 S. 2 SGB IX 
genannten Kriterien gelten für Andere An-
bieter dieselben Qualitätsanforderungen 
wie für eine Werkstatt. Zu den Ausnahme-
regelungen gehören die förmliche Anerken-
nung, eine Mindestanzahl von 120 Plätzen i. 
S. v. § 7 Abs. 1 der Werkstättenverordnung 
sowie die Anforderungen an die räumli-
che und sächliche Ausstattung i. S. v. § 8 
der Werkstättenverordnung. Damit sollen 
auch kleinere Leistungsanbieter nicht aus-
geschlossen werden. Darüber hinaus wird 
eine Aufnahme bei solchen Anbietern ge-
fördert, die Maßnahmen nicht in eigenen 
Räumlichkeiten erbringen, sondern auf 
Plätzen in Betrieben des allgemeinen Ar-
beitsmarktes durchführen. Damit soll nicht 
nur die Wahlfreiheit für die Leistungsbe-
rechtigten gesteigert und eine Alternative 
zur WfbM insbesondere für bestimmte Per-
sonengruppen, etwa mit psychischen Beein-
trächtigungen, geschaff en werden, sondern 
es geht auch um die Stärkung des Wettbe-
werbs zwischen den Anbietern und eine 
dadurch bedingte Qualitätsverbesserung 
der Einrichtungen. Andere Anbieter haben, 
anders als eine WfbM, keine Aufnahme-
verpfl ichtung gegenüber dem Leistungsbe-
rechtigten und müssen auch nicht sämtli-
che Leistungen zur berufl ichen Bildung und 
Beschäftigung anbieten. Näheres wird, wie 
bei einer WfbM, vertraglich geregelt. Der 
für die Leistungserbringung zuständige Re-
habilitationsträger ist gemäß § 60 Abs. 3 
SGB IX nicht verpfl ichtet, dem Leistungsbe-
rechtigten einen anderen Leistungsanbieter 
nachzuweisen. Nach § 60 Abs. 4 SGB IX 
gelten für das Rechtsverhältnis zwischen 
dem Leistungsberechtigten und dem Ande-
ren Leistungsanbieter dieselben Regeln wie 
für das Rechtsverhältnis zwischen einem 
Werkstattbeschäftigten und einer WfbM, 
vgl. § 221 SGB IX Der Leistungsberechtigte 
steht zu dem Anderen Anbieter regelmäßig 
in einem arbeitnehmerähnlichen Verhält-
nis und hat einen Anspruch auf ein ange-
messenes Arbeitsentgelt entsprechend der 
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lematisch sei die Deckelung der Zuschuss-
höhe auf Kosten, die für Beschäftigte einer 
WfbM anfallen, da im Rahmen des BfA 
Arbeitsverträge gefördert werden soll-
ten, die sich mindestens auf dem Niveau 
des gesetzlichen Mindestlohns bewegen.48 
Als problematisch wird zudem die Abwei-
chungsklausel für die Länder angesehen, 
die im Ergebnis zu regional unterschiedli-
chen Förderhöhen führen kann.49

Darüber hinaus wird kritisiert, dass 
Budgetnehmer – zumindest nach der Ge-
setzesbegründung – nicht in die Arbeitslo-
senversicherung einbezogen werden, auch 
wenn sie mit Hilfe des BfA in einem sozi-
alversicherungspfl ichtigen Arbeitsverhält-
nis beschäftigt werden. Das Argument, es 
bestehe keine Notwendigkeit der Einbezie-
hung, weil Budgetnehmer voll erwerbsge-
mindert seien, überzeugt nach Ansicht vie-
ler Reformbeobachter nicht. Sie führen an, 
dass § 61 SGB IX keine volle Erwerbsmin-
derung verlangt und auch die Aufnahme in 
eine WfbM nicht daran geknüpft ist.50 Da-
mit bestehe kein sachlicher Grund für eine 
Nichteinbeziehung der Budgetnehmer in 
die Arbeitslosenversicherung und sie dürf-
ten von deren Schutz nicht ausgeschlossen 
werden.51 

VI. Zuständigkeiten und 
Finanzierung 
1. Zuständigkeit für die Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben im Überblick 
Die zuständigen Kostenträger für die Teil-
habeleistungen ergeben sich grundsätz-
lich aus § 6 SGB IX. Welcher Leistungs-
träger im Einzelfall zuständig ist, muss 
fallweise geklärt werden. Die gesetzliche 
Rentenversicherung ist i. d. R. zuständig, 
wenn es sich um erwerbsfähige Bezieher 
einer Rente wegen Erwerbsminderung, 
Arbeitssuchende und andere Personen mit 
Beitrags- oder Wartezeiten handelt. Die 
gesetzliche Unfallversicherung erbringt 
Teilhabeleistungen, wenn eine Einschrän-
kung oder ein Schaden Folge eines Ar-
beitsunfalls, eines Wegeunfalls oder einer 
Berufskrankheit sind. Sie sind i. d. R. für 
die Kostenübernahme bei Erwerbstätigen 

werden, dass mehrere Leistungsberechtig-
te gemeinsam Unterstützungsdienste, etwa 
die Fachdienste zur begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben, in Anspruch nehmen können. 
Damit sollen auch die Arbeitgeber entlas-
tet werden, die mehrere Arbeitnehmer mit 
Behinderungen beschäftigen, da ansonsten 
ggf. mehrere Unterstützungsdienstleister 
am Arbeitsplatz anwesend wären.43 Der 
für die Budgetleistungen zuständige Re-
habilitationsträger ist gemäß § 61 Abs. 5 
SGB IX nicht verpfl ichtet, dem Leistungsbe-
rechtigten einen öff entlichen oder privaten 
Arbeitgeber nachzuweisen und ihm damit 
eine Alternative zur Beschäftigung in einer 
WfbM zur Verfügung zu stellen.44

2. Kritik 
Von den Reformbeobachtern wird kriti-
siert, dass § 61 SGB IX hinter den in den 
Bundesländern erprobten Reformmodel-
len zurückbleibt.45 So setzt das BfA einen 
Anspruch des Budgetnehmers auf Leistun-
gen im Arbeitsbereich einer WfbM nach § 
58 SGB IX voraus. Hierin liegt ein wesent-
licher Unterschied zu den Modellprojek-
ten, die i. d. R. auch ohne WfbM-Anspruch 
eine Förderung beinhalten. Durch diese 
Zugangsvoraussetzung wird ein Großteil 
der nach dem Regelungszweck zu be-
günstigenden Personen ohne sachlichen 
Grund aus dem Anwendungsbereich aus-
geschlossen. Dies gilt für Menschen mit 
einem hohen Unterstützungsbedarf, die 
aber nicht dem Bereich der Beschäftigung 
in einer WfbM unterfallen, sowie für Schü-
lerinnen und Schüler, Auszubildende und 
Menschen, die Anspruch auf Leistungen 
im Berufsbildungsbereich einer WfbM ha-
ben. Auch wird durch den Verweis auf § 
58 SGB IX die bereits erörterte Vorausset-
zung des Mindestmaßes an wirtschaftlich 
verwertbarer Arbeit übernommen, was 
einen zusätzlichen Ausschluss förderungs-
bedürftiger Personen nach sich zieht (s. 
o.). 46

Auch die Zuschusshöhe wird als zu 
gering kritisiert. Sie dürfe sich nicht am 
Arbeitnehmer-Brutto, sondern müsse sich 
am Arbeitgeber-Brutto orientieren.47 Prob-

cherungspfl ichtige Beschäftigung mit einer 
tarifl ichen oder ortsüblichen Entlohnung 
handelt. Damit soll sichergestellt werden, 
dass der Arbeitnehmer mit Behinderung 
seinen Lebensunterhalt oder zumindest 
einen Großteil davon durch sein Einkom-
men bestreiten kann.42 § 61 Abs. 2 SGB 
IX regelt den Umfang des BfA im Einzel-
nen. Dazu gehört in erster Linie ein Lohn-
kostenzuschuss an den Arbeitgeber zum 
Ausgleich der Minderleistung. Dabei soll 
es sich in der Regel um einen dauerhaften 
Zuschuss handeln, der den Unterschieds-
betrag zwischen dem tarifl ich oder orts-
üblich gezahlten Arbeitsentgelt und dem 
der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des 
Beschäftigten entsprechenden Arbeitsent-
gelt ausgleichen soll. Die Höhe kann bis 
zu 75% des vom Arbeitgeber regelmäßig 
gezahlten Arbeitsentgelts, höchstens je-
doch einen Zuschuss i. H. v. max. 40% der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 
1 SGB IV betragen. Durch die Begrenzung 
auf einen Betrag i. H. v. 40% der monatli-
chen Bezugsgröße soll gewährleistet wer-
den, dass der Lohnkostenzuschuss i. d. R. 
nicht höher ist als die dem Leistungsträger 
bei Beschäftigung in einer Werkstatt ent-
standenen Aufwendungen. Den Bundeslän-
dern wird nach § 61 Abs. 2 S. 4 SGB IX die 
Möglichkeit eröff net, vom Prozentsatz der 
Bezugsgröße nach oben hin abzuweichen. 
Der Lohnkostenzuschuss wird unmittelbar 
an den Arbeitgeber ausgezahlt. Auch die 
fi nanziellen Aufwendungen für eine mög-
licherweise dauerhafte Unterstützung am 
Arbeitsplatz durch Arbeitsassistenz oder 
einen Job-Coach gehören zu den Leistun-
gen des BfA. Dauer und Umfang der Leis-
tungen bestimmen sich nach den Umstän-
den des Einzelfalles, § 61 Abs. 2 S. 3 SGB 
IX. Der Lohnkostenzuschuss ist nach § 61 
Abs. 3 SGB IX ausgeschlossen, wenn die 
Beschäftigung eines Menschen mit Behin-
derung für die Entlassung eines anderen 
Mitarbeiters ursächlich ist. Durch § 61 
Abs. 4 SGB IX wird die rechtliche Grund-
lage geschaff en, Unterstützungsleistungen, 
wie die Anleitung und Begleitung am Ar-
beitsplatz, zu poolen. Damit soll ermöglicht 
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nicht alle LTA-Träger in Betracht, denn 
über verschiedene Verweise (vgl. § 63 
Abs. 3 S. 2 SGB IX und § 63 Abs. 2 SGB IX) 
ist vorgesehen, dass die Leistungen des § 
61 SGB IX regelmäßig durch den Träger 
der Eingliederungshilfe erbracht werden. 
Für die Leistung gemäß § 61 SGB IX ist 
die BA ausdrücklich nicht genannt. Dar-
aus darf nicht der Schluss gezogen wer-
den, dass die BA ihre Zuständigkeit als 
Rehabilitationsträger für Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben auch für die Be-
schäftigten, die Leistungen aus § 61 SGB 
IX beziehen, verliert.53 Mit der Einführung 
des BfA sollten die übrigen Ansprüche von 
Menschen mit Behinderungen gegenüber 
der BA nicht angetastet werden.54 Dies gilt 
beispielsweise gemäß § 185 Abs. 2 SGB 
IX, wonach die Integrationsämter die be-
gleitende Hilfe im Arbeitsleben in enger 
Zusammenarbeit u.a. mit der BA erbrin-
gen. Auch nach § 187 Abs. 1 Nr. 3 SGB 
IX gehört es zu den Aufgaben der BA, die 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu fördern, insbesondere wenn 
sie im Anschluss an eine Beschäftigung in 
einer WfbM, bei einem anderen Leistungs-
anbieter oder einem Inklusionsbetrieb 
eingestellt werden (Buchst. c).55 
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zuständig, aber auch bei Schülern oder 
Studenten, die an ihrer Bildungsstätte ei-
nen Unfall hatten, sowie für Kinder in Ta-
gesstätten, Tageseinrichtungen oder der 
Betreuung in Tagespfl ege. Die Träger der 
Kriegsopferversorgung erbringen Leistun-
gen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge 
(§§ 25 ff . BVG). Die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) ist i. d. R. zuständig, wenn kein 
anderer Sozialversicherungsträger zu-
ständig ist und die Träger der Sozialhilfe, 
wenn kein anderer Träger für die Kosten-
übernahme zuständig ist (Nachranggrund-
satz), vgl. § 22 SGB III. Die Träger der 
öff entlichen Jugendhilfe erbringen Teilha-
beleistungen für Kinder und Jugendliche 
bis 26 Jahre, die seelisch behindert oder 
von Behinderung bedroht sind, sofern kein 
anderer Leistungsträger zuständig ist, § 
35a SGB VIII. Die Zuständigkeit der Leis-
tungsträger für WfbM-Leistungen durch 
eine anerkannte Werkstatt oder einen an-
deren Leistungsanbieter ist in § 63 SGB IX 
gesondert geregelt.52 

Die Leistungen der Integrationsämter 
für begleitende Hilfen im Arbeitsleben, § 
185 SGB IX, stehen neben den LTA der Re-
habilitationsträger. 

Wer zuständig ist, ist nicht immer klar 
ersichtlich und hat in der Vergangenheit 
zu Unsicherheiten geführt. Aus diesem 
Grund wurde die Zweiwochenregelung zur 
Klärung der Zuständigkeit des leistenden 
Rehabilitationsträgers (§ 14 SGB IX) und 
die Leistungsverantwortung bei Mehr-
heit von Rehabilitationsträgern (§ 15 SGB 
IX) eingeführt. Darüber hinaus ist für alle 
Leistungsträger ein Teilhabeplanverfah-
ren vorgeschrieben, wenn entweder ver-
schiedene Leistungen eines Trägers oder 
mehrere Leistungen verschiedener Träger 
vorgeschrieben sind. Auf dieser Grundlage 
sollen Leistungen wie aus einer Hand ge-
währt werden können und Nachteile des 
gegliederten Systems der Teilhabeleistun-
gen abgebaut werden. 

2. Rückzug der Bundesagentur für Arbeit 
aus der LTA-Zuständigkeit? 
Für das BfA gemäß § 61 SGB IX kommen 
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Abs. 1 SGB IX bestanden hat.10 Mit Blick auf 
die Eingliederungshilfe wurde formuliert, 
dass die Bedarfsermittlung von Menschen 
mit Behinderung und die Begutachtung 
der Teilhabebeeinträchtigung durch einen 
Leistungsträger in den meisten Fällen kei-
ne Relevanz für die Leistungsentscheidung 
der anderen Träger besitzt. Die Folge seien 
oft Mehrfachbegutachtungen einer Person 
im Rahmen unterschiedlicher Bedarfser-
mittlungs- und -feststellungsverfahren. Die 
damals vorhandenen bundesgesetzlichen 
Regelungen ermöglichten demzufolge kei-
ne personenzentrierte und teilhabeorien-
tierte Bedarfsermittlung und -feststellung 
sowie Teilhabe- und Gesamtplanung nach 
einheitlichen Verfahren und Kriterien. Als 
Ziel wurde eine personenzentrierte Ge-
samtplanung als Grundlage einer bedarfs-
deckenden Leistungserbringung defi niert, 
die bei trägerübergreifenden Bedarfskon-
stellationen alle involvierten Sozialleis-
tungsbereiche einbezieht.11

3. Was wurde geändert?
Als Ergebnis der Diskussionen in den Ar-
beitsgruppen und des parlamentarischen 
Prozesses wurden in § 12 SGB IX Rege-
lungen zu Maßnahmen der frühzeitigen 
Bedarfserkennung und in § 13 SGB IX 
Rahmenbedingungen zur einheitlichen Ge-
staltung von Instrumenten zur Ermittlung 
des Rehabilitationsbedarfs aufgenommen. 
Im Kapitel 4 des SGB IX wurden die Re-
gelungen zur Koordinierung der Leistung 
überarbeitet. In §§ 19, 20 SGB IX fi nden 

in einem Spannungsfeld zwischen subjek-
tiven Bedürfnissen und objektivem Bedarf 
statt.6 Die individuelle Bedarfsfeststellung 
im Sozialrecht geht davon aus, dass Bedarf 
zumindest im Umfang des Leistungsan-
spruchs objektivierbar, also mess- und be-
schreibbar ist.7 Probleme entstehen, wenn 
die subjektiven Teilhabeziele nicht zu den 
angebotenen Leistungen passen und vice 
versa. Es ist zudem umstritten, wie objektiv 
ein Bedarf sein kann.8 Teilhabeleistungen 
gelten als erforderlich, wenn sie bedarfs-
gerecht sind, d. h. wenn sie helfen, die Zie-
le aus § 4 SGB IX zu erreichen: u. a. Behin-
derung abzuwenden, Pfl egebedürftigkeit 
zu vermeiden, die persönliche Entwick-
lung zu fördern und eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen (§ 15 GE 
Reha-Prozess9). Bedarfsgerechtigkeit be-
steht also dann, wenn (individuelle) Ziele 
mit den angebotenen Leistungen erreicht 
werden können. 

2. Hintergrund der neuen Regelungen zur 
Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs
Im Beteiligungsprozess zur Vorbereitung 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wur-
de vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) als Grundproblematik der 
Bedarfsfeststellung identifi ziert, dass in der 
Praxis kein von allen Trägern einvernehm-
lich praktiziertes Bedarfsfeststellungs- und 
Teilhabeplanverfahren mit trägerübergrei-
fenden Handlungsstandards etabliert wor-
den ist, obwohl die Verpfl ichtung dazu für 
alle Rehabilitationsträger seit 2001 in § 10 

Von Michael Beyerlein und 

Dr. Tonia Rambausek-Haß

I. These 
Partizipation in der Bedarfsermittlung ist 
nicht ausreichend gesetzlich verankert.

II. Einführung
Die Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs1 
ist entscheidend für Qualität, Verlauf und 
Erfolg des Rehabilitationsprozesses und 
somit für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. Mitgestaltungsmöglichkei-
ten tragen zum einen zur Compliance2 und 
folglich zur Wirksamkeit von Maßnahmen 
bei. Zum anderen beeinfl ussen Teilhabe-
leistungen maßgeblich den Lebensverlauf 
und die Lebenschancen der Leistungsbe-
rechtigten. Ihre Mitgestaltung ist deshalb 
für die Betroff enen im Wortsinne lebens-
wichtig.3 Umfassend und individuell kann 
der Rehabilitationsbedarf nur ermittelt 
werden, wenn er im Dialog mit dem/der 
Leistungsberechtigten (ggf. mit Unterstüt-
zung) erfasst wird.

1. Was bedeutet Bedarf?
Bedarf kann als „das konkrete Verlangen 
nach Gütern und Dienstleistungen zur 
Befriedigung“ von Bedürfnissen defi niert 
werden. Im Rehabilitationssystem „wer-
den subjektive Bedürfnisse in sozialstaat-
liche Bedarfskategorien transformiert.“4 
Im Folgenden soll es um den Bedarf von 
Menschen mit Behinderungen gehen, d. 
h. um „das, was jemand an Bedingungen, 
Kompetenzen und Ressourcen braucht, 
um Teilhabe an der Gesellschaft zu ver-
wirklichen“5. Die Bedarfsermittlung fi ndet 

Partizipation in der 
Bedarfsermittlung
Was ändert sich durch das Bundesteilhabegesetz?
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Herausforderung, sich eng miteinander 
abzustimmen und zusammenzuarbeiten. 
Bereits in der Vergangenheit wurde die-
se Aufgabe in anderen Zusammenhängen 
nicht immer gut bewältigt.17

Mit Zustimmung der leistungsberechtig-
ten Person kann der für die Durchführung 
des Teilhabeplanverfahrens verantwort-
liche Rehabilitationsträger zur gemeinsa-
men Beratung der Feststellungen zum Re-
habilitationsbedarf nach § 20 SGB IX eine 
Teilhabeplankonferenz durchführen. Parti-
zipation in der Bedarfsermittlung ist insbe-
sondere hier angelegt, da in der Konferenz 
alle beteiligten Akteure an einem Tisch 
sitzen und auch die Leistungsberechtigten 
das Recht haben, die Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz vorzuschlagen (§ 
20 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). Von dem Vor-
schlag kann der Rehabilitationsträger nicht 
abweichen, wenn Leistungen an Mütter 
und Väter mit Behinderungen bei der Ver-
sorgung und Betreuung ihrer Kinder bean-
tragt wurden (§ 20 Abs. 2 Satz 2 SGB IX). 
Werden andere Leistungen beantragt und 
der Reha-Träger weicht von dem Vorschlag 
auf Durchführung einer Teilhabeplankon-
ferenz ab, ist die leistungsberechtigte Per-
son über die dafür maßgeblichen Gründe 
zu informieren und hierzu anzuhören (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX). 

Die Hürden für eine Ablehnung durch 
den verantwortlichen Rehabilitationsträ-
ger sind jedoch hoch. Grund dafür ist, dass 
das Ermessen („kann“) über die Durch-
führung der Teilhabeplankonferenz durch 
den Zweck der Norm gebunden ist. Dieser 
Zweck ist die richtige Ermittlung des Leis-
tungsbedarfs unter Berücksichtigung des 
Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsbe-
rechtigten. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB 
IX soll bei der Entscheidung über die Leis-
tungen auf die persönliche Lebenssituation, 
Alter, Geschlecht, Familie sowie religiöse 
und weltanschauliche Bedürfnisse Rück-
sicht genommen werden. Wer die individu-
ellen Verhältnisse kennen will, muss nach 
ihnen fragen18 und das in einem geeigneten 
Rahmen. Zudem unterliegen alle Rehabi-
litationsträger im Verwaltungsverfahren 

Beratung sollen Ansprechstellen benannt 
bzw. eingerichtet werden. Die Träger der 
Eingliederungshilfe werden in § 106 SGB 
IX zur Beratung verpfl ichtet.
5. Wie soll der Bedarf ermittelt werden?
Um den Rehabilitationsbedarf einheitlich 
und überprüfbar zu ermitteln, formuliert § 
13 SGB IX einen Rahmen für Instrumente 
zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs. 
Es sind systematische Arbeitsprozesse und 
standardisierte Arbeitsmittel (Instrumen-
te) zu verwenden. Die grundsätzliche Aus-
gestaltung der Instrumente ist wiederum 
innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR) zu vereinbaren. In 
den §§ 35-46 GE-E fi nden sich Grundlagen, 
die für alle Fall- und Beteiligungskonstel-
lationen gelten und von allen Rehabilita-
tionsträgern und Integrationsämtern mit 
Ausnahme der Träger der Eingliederungs-
hilfe und der öff entlichen Kinder- und Ju-
gendhilfe16 anzuwenden sind (zu den EGH-
Trägern siehe unten). Das Verfahren soll 
außerdem umfassend und trägerübergrei-
fend durchgeführt werden (§§ 26, 27 GE 
Reha-Prozess).

§ 13 Abs. 2 SGB IX formuliert, dass die 
Instrumente eine individuelle und funkti-
onsbezogene Bedarfsermittlung gewähr-
leisten sollen. Was das bedeutet, wird in § 
36 GE-E ausgeführt. Demnach ist die Be-
darfsfeststellung individuell, wenn sie die 
aktuelle Lebenssituation des Individuums 
mit seinen jeweiligen Kompetenzen und 
Unterstützungsbedarfen berücksichtigt. 
Sie ist funktionsbezogen, wenn sie unter 
Nutzung des bio-psycho-sozialen Modells 
der World Health Organization (WHO) er-
folgt und sich dabei an der International 
Classifi cation of Functioning, Disability and 
Health (ICF) orientiert.

In § 35 der GE-E wird vorangestellt, 
dass die Instrumente zur Bedarfsfeststel-
lung durch den gemeinsamen Rahmen so 
gestaltet werden sollen, dass die Bedarfs-
feststellungen im Falle von mehreren leis-
tenden Trägern (Trägermehrheit) in einem 
Teilhabeplan, der dann nach § 19 SGB IX 
zu erstellen ist, zusammengeführt werden 
können. Das stellt die Reha-Träger vor die 

sich Regelungen zum Teilhabeplan. Dieser 
dient der besseren Koordinierung von Leis-
tungen verschiedener Träger.12 Die Rehabi-
litationsträger vereinbaren gem. § 26 Abs. 
2 SGB IX Gemeinsame Empfehlungen u. a. 
zur einheitlichen Ausgestaltung des Teilha-
beplanverfahrens und für Grundsätze der 
Instrumente zur Ermittlung des Rehabilita-
tionsbedarfs nach § 13 SGB IX. Eine zweite, 
auf das BTHG zugeschnittene Version der 
Gemeinsamen Empfehlungen liegt in einem 
Arbeitsentwurf (GE-E) vor.13 Der Ablauf des 
Rehabilitationsprozesses wird dort folgen-
dermaßen skizziert:
• Bedarfserkennung 
• Zuständigkeitsklärung 
• Bedarfsermittlung und -feststellung 
• Teilhabeplanung 
• Leistungsentscheidung 
•  Durchführung von Leistungen zur 

Teilhabe 
•  Aktivitäten zum bzw. nach Ende einer 

Leistung zur Teilhabe14 

Die Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 
fi ndet mit einheitlichen Instrumenten (sie-
he weiter unten) auf Ebene der einzelnen 
Reha-Träger statt. Sind mehrere Träger 
beteiligt, werden die Ergebnisse der jewei-
ligen Bedarfsermittlungen in einem Teil-
habeplan (§ 19 SGB IX) zusammengeführt. 
Als Bedarfsfeststellung ist das Ergebnis des 
Prüfungs- und Abwägungsprozesses der 
Leistungsträger über die erforderlichen 
Leistungen zu verstehen.15 

4. Welche Informationspfl ichten hat der 
Reha-Träger?
Um Partizipation in der Bedarfsermittlung 
zu ermöglichen, ist es zunächst erforder-
lich zu wissen, wie diese aussehen kann. 
Die Reha-Träger haben gem. § 12 SGB IX 
eine Informationspfl icht gegenüber den 
Menschen mit Behinderungen. Dabei ist 
den Menschen mit Behinderung nach § 6 
Abs. 1 GE-E die aktive Mitarbeit und Mit-
gestaltung des Beratungsgeschehens ggf. 
mit Unterstützung zu ermöglichen. Die be-
reitgestellten Informationsangebote müs-
sen barrierefrei sein. Zur Umsetzung der 
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Rehabilitationsträgern verwendeten Ins-
trumente erreichen, die allerdings (nur) 
durch die gemeinsamen Empfehlungen 
(vgl. § 36 Abs. 3 GE-E) zur Nutzung von 
ICF-orientierten Instrumenten verpfl ichtet 
werden.29 Durch eine wissenschaftliche 
Untersuchung soll bis Ende 2019 u. a. her-
ausgefunden werden, ob die „weiten fach-
lichen Spielräume“ in den einzelnen Leis-
tungsgesetzen belassen werden können.30

7. Wer soll an der Bedarfsermittlung be-
teiligt werden?
Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Bedarfs-
feststellung Teil des Verwaltungsverfah-
rens und unterliegt darum dem Untersu-
chungsgrundsatz des § 20 SGB X. Dieser 
schließt ein, dass die Beteiligten bei der Er-
mittlung des Sachverhalts mitwirken (§ 21 
Abs. 2 S. 1 SGB X). Grundsätzlich kann der 
zuständige Reha-Träger gem. § 12 Abs. 2 
SGB X alle, deren rechtliche Interessen von 
dem Verfahren berührt werden, als Betei-
ligte hinzuziehen. Die leistungsberechtigte 
Person hat zudem gem. § 13 Abs. 1 SGB X 
das Recht, sich durch eine bevollmächtigte 
Person vertreten zu lassen oder mit einem 
Beistand zu erscheinen (§ 13 Abs. 4 SGB X).

Spezielle Regelungen enthält darüber 
hinaus das SGB IX. Gemäß § 22 SGB IX 
können öff entliche Stellen wie das Integ-
rationsamt, die Jobcenter, die Pfl egekas-
sen und die Betreuungsbehörden an der 
Bedarfsermittlung beteiligt werden. Der 
Reha-Träger/das Integrationsamt kann – 
mit Zustimmung der/des Antragstellenden 
– Haus-/Fach- oder Betriebsärztinnen und 
-ärzte einbeziehen (§ 15 GE Reha-Prozess). 
Darüber hinaus gibt es trägerspezifi sche 
Besonderheiten bei der Einbeziehung wei-
terer Akteure (§ 17 Abs. 5-6 GE Reha-Pro-
zess; § 34 GE-E ergänzt bspw. Regelungen 
für die gesetzliche Unfallversicherung). 
Leistungserbringer dürfen nur auf Wunsch 
der Leistungsberechtigten an der Teilhabe-
plankonferenz teilnehmen (§ 20 Abs. 3 SGB 
IX).

oder in Auftrag geben (§ 17 SGB IX, § 17 
GE Reha-Prozess). Mehrfachbegutachtun-
gen sollen vermieden werden (§ 97 Abs. 1 
SGB X).23 

Die Deutsche Vereinigung für Rehabili-
tation (DVfR) empfi ehlt in ihrer Stellung-
nahme zur ICF-Nutzung bei der Bedarfser-
mittlung (2017) ein diskursives Verfahren24 
zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 
unter Verwendung eines Leitfadens auf 
Basis des bio-psycho-sozialen Modells. An-
dere aktuell praktizierte Vorgehensweisen 
(z. B. die Verwendung einzelner ICF-Items 
oder die Bildung von Bedarfsgruppen) sei-
en nicht gesetzeskonform.25

6. Besonderheiten im Recht der Einglie-
derungshilfe
Da die Gemeinsamen Empfehlungen der 
Rehabilitationsträger für die Träger der 
Eingliederungshilfe nicht bindend sind, so-
weit sie diesen nicht beitreten, musste eine 
Sonderregelung für diese Träger geschaf-
fen werden.26 Mit dem BTHG wurden in den 
§§ 141 ff . SGB XII bereits zum 01.01.2018 
die ab 2020 im SGB IX gültigen Regelungen 
zur Bedarfsermittlung, -feststellung und 
Gesamtplanung in das System der Einglie-
derungshilfe implementiert.

Die Landesregierungen sind gem. § 142 
Abs. 2 SGB XII bzw. § 118 Abs. 2 SGB IX 
n.F. ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
das Nähere über die Instrumente zur Be-
darfsfeststellung zu bestimmen. Für diese 
Instrumente gelten die Regelungen des § 
13 SGB IX aufgrund von § 7 Abs. 2 SGB 
IX27 jedoch in gleicher Weise wie für die 
Instrumente der übrigen Reha-Träger.28 
Zusätzlich schreiben § 142 Abs. 1 S. 2 SGB 
XII und § 118 Abs. 1 S. 2 SGB IX n.F. vor, 
dass die Ermittlung des individuellen Be-
darfes des Leistungsberechtigten durch ein 
Instrument erfolgen muss, das sich an der 
Internationalen Klassifi kation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
orientiert. Diese detaillierte Vorgabe soll 
eine Angleichung an die von den anderen 

dem Untersuchungsgrundsatz nach § 20 
SGB X. Ein Absehen von Ermittlungen (hier 
im Rahmen der Teilhabeplankonferenz) 
ist also nur zulässig, wenn es auf die un-
geklärten Tatsachen nicht ankommt, wenn 
diese als wahr unterstellt werden können, 
unerreichbar oder off enkundig sind.19 § 20 
Abs. 2 SGB X schreibt zudem vor, dass alle 
für den Einzelfall bedeutsamen Umstände 
zu berücksichtigen sind. Durch den Vor-
schlag zur Durchführung einer Teilhabe-
plankonferenz bringt die leistungsberech-
tigte Person zum Ausdruck, dass sie nicht 
alle bedeutsamen Umstände ihrer Lebens-
situation erfasst sieht und gibt dem Rehabi-
litationsträger die Chance, diese bei seiner 
Entscheidung zu berücksichtigen.

Gleichwohl müssen die Leistungsbe-
rechtigten in der Lage sein oder in sie ver-
setzt werden, den Wunsch nach der Durch-
führung einer Konferenz zu formulieren 
und durchzusetzen. Um ihre Rechte mobi-
lisieren zu können, müssen die Leistungs-
berechtigten über bestimmte Ressourcen 
und Fähigkeiten verfügen. Voraussetzung 
dafür sind Teilhabemöglichkeiten, die auf 
den (abgelehnten) Teilhabeplankonferen-
zen gerade verhandelt werden sollen.20 
Erster Ansprechpartner dafür kann eine 
ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tungsstelle nach § 32 SGB IX sein. Diese 
dürfen allerdings keine Rechtsberatung 
durchführen.

Die Bedarfsermittlung erfolgt bisher in 
den meisten Fällen schriftlich und mit stan-
dardisierten Erhebungsbögen. Die Ausnah-
me bilden Begutachtungen. Häufi g schließt 
sich daran ein Teilhabeplangespräch an.21 
In einem ersten Schritt sind die Teilhabe-
ziele gemeinsam mit dem/der Leistungs-
berechtigten festzulegen. Anschließend 
können die erforderlichen Leistungen zu-
geordnet werden. Es wird versucht, die 
Lebenssituation so genau wie möglich zu 
erfassen und sie trotzdem vergleichbar 
mit anderen darzustellen.22 Die Rehabili-
tationsträger können Gutachten einholen 
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auch sog. soft skills. Fachkräfte sollten 
über Sensibilität gegenüber der Lebenssi-
tuation der Menschen mit Behinderungen 
verfügen und neben möglichen Barrieren 
auch vorhandene Ressourcen wahrnehmen 
können. Wünschenswert wäre es, wenn die 
Fachkräfte über alle genannten Qualifi ka-
tionen verfügen. Hierfür müsste zwischen 
1b) und 1c) jedoch ein „und“ stehen.

An dieser Stelle zeigen sich darüber 
hinaus die Herausforderungen des geglie-
derten Rehabilitationssystems: Im SGB IX 
werden Regelungen zur erforderlichen 
Qualifi kation nur für die Eingliederungshil-
fe getroff en.

Die Ermittlung des Rehabilitations-
bedarfs36 ist entscheidend für Qualität, 
Verlauf und Erfolg des Rehabilitations-
prozesses und somit für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen. Mitgestal-
tungsmöglichkeiten tragen zum einen zur 
Compliance37 und folglich zur Wirksamkeit 
von Maßnahmen bei. Zum anderen beein-
fl ussen Teilhabeleistungen maßgeblich den 
Lebensverlauf und die Lebenschancen der 
Leistungsberechtigten. Ihre Mitgestaltung 
ist deshalb für die Betroff enen im Wortsin-
ne lebenswichtig.38 Umfassend und indivi-
duell kann der Rehabilitationsbedarf nur 
ermittelt werden, wenn er im Dialog mit 
dem/der Leistungsberechtigten (ggf. mit 
Unterstützung) erfasst wird.

III. Partizipation in der Bedarfs-
ermittlung
In der deutschen Übersetzung der ICF 
werden Partizipation und Teilhabe immer 
zusammen genannt („Partizipation [Teil-
habe]“) und als „Einbezogensein in eine 
Lebenssituation“40 defi niert. Die beiden 
Begriff e stehen nebeneinander, weil Teil-
habe in der Schweiz eine andere Bedeu-
tung hat als in Deutschland. Partizipation 
verweist zur Verdeutlichung des Kontexts 
auf den englischen Begriff  participation.41 
Der Begriff  umfasst hier die gesellschaft-
liche Perspektive auf Funktionsfähigkeit. 

weite bewusst sein und die Konsequenzen 
ihrer Entscheidungen fachlich abschätzen 
können. Es besteht zudem die Gefahr von 
Machtasymmetrien zwischen informier-
ten Fachkräften und häufi g schlechter in-
formierten oder kognitiv beeinträchtigten 
Leistungsberechtigten.35 Inwieweit dieses 
Ungleichgewicht durch die ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung im Vorfeld 
der Antragstellung (§ 32 SGB IX) zumindest 
abgeschwächt wird, werden die Erfahrun-
gen in der Umsetzung zeigen. 

Begutachtungen im Auftrag der Reha-
Träger erfordern im Kern sozialmedizini-
schen und psychologischen Sachverstand 
(§ 17 SGB IX). Für die Träger der Einglie-
derungshilfe schreibt § 97 SGB IX ab 2020 
zusätzlich vor, welche Fachkräfte einge-
setzt werden sollten:

„Diese sollen 1. eine ihren Aufgaben 
entsprechende Ausbildung erhalten haben 
und insbesondere über umfassende Kennt-
nisse a) des Sozial- und Verwaltungsrechts, 
b) über den leistungsberechtigten Perso-

nenkreis nach § 99 oder c) von Teilhabe-
bedarfen und Teilhabebarrieren verfügen, 
2. umfassende Kenntnisse über den regio-
nalen Sozialraum und seine Möglichkeiten 
zur Durchführung von Leistungen der Ein-
gliederungshilfe haben sowie 3. die Fähig-
keit zur Kommunikation mit allen Beteilig-
ten haben“ (eigene Hervorhebung). 

Deutlich wird hier, dass vor dem Hin-
tergrund der personenzentrierten Aus-
richtung des Gesetzes nicht nur fachliche 
Kenntnisse eine Rolle spielen, sondern 

Felix Welti (2014) weist auf die nach 
Art. 26 Abs. 1 lit. a UN-BRK gebotene 
Multidisziplinarität bei der Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfs hin. Dies sei in der 
Vergangenheit auch durch § 14 Abs. 5 Satz 
5 SGB IX a. F., der eine umfassende sozial-
medizinische und ggf. auch psychologische 
Begutachtung vorschreibt, nicht relativiert 
worden. Der Sozialmedizin oblag demnach 
im Regelfall die fachliche Koordination, 
was die Einbeziehung von sozialpädagogi-
scher, technischer oder pfl egerischer Ex-
pertise nicht ausschloss.31 Die neue Vor-
schrift in § 17 SGB IX ändert daran nichts. 
Sie konkretisiert jedoch die Notwendigkeit 
der Abstimmung zwischen den Rehabilita-
tionsträgern bei Trägermehrheit.32 

So stellt sich die Frage, über welche 
Qualifi kationen die Angehörigen der be-
teiligten Professionen zukünftig verfügen 
müssen. Die Anforderungen an die Quali-
fi kation der Anwenderinnen und Anwen-
der von Bedarfsermittlungsinstrumenten 
sollten hoch sein, denn es kann aus Sicht 

der DVfR in Zukunft nicht von einem Ins-
trument „im Sinne eines einzelnen, stan-
dardisierten, validen und reliablen As-
sessmentinstruments, z. B. in Form eines 
Bogens“33 ausgegangen werden. Dies ist 
jedoch aktuell eine gängige Praxis.34 Es 
werden bspw. eine ausgeprägte Kommuni-
kationsfähigkeit und Methodenkompetenz 
erforderlich sein. Die Bedarfsermittlung 
hat für den Lebensverlauf der Menschen 
mit Behinderungen weitreichende Folgen. 
Alle Beteiligten müssen sich dieser Trag-

„Die Anforderungen an die Qualifi kation der Anwenderinnen 

und Anwender von Bedarfsermittlungsinstrumenten sollten 

hoch sein.“
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Beeinträchtigungen ohne entsprechende 
Unterstützung auch mit Schwierigkeiten 
verbunden.52 Viele Fachkräfte haben an-
gesichts der anspruchsvollen Kommuni-
kationsprozesse selbst Probleme mit dem 
Verfahren.53 Zu kritisieren ist ebenfalls 
die individuelle Zuschreibung von mögli-
chen Förderfaktoren (z. B. Leistungswille) 
oder Barrieren (z. B. Abhängigkeit) für den 
Teilhabeerfolg.54 In der Vergangenheit sind 
Umweltfaktoren zu wenig berücksichtigt 
worden, wodurch dem Individuum indi-
rekt die Verantwortung für das Bestehen 
gesellschaftlicher Barrieren gegeben wur-
de.55 Gudrun Dobslaw (2016) weist in ihrer 

qualitativen Studie nach, dass in Teilha-
beplangesprächen häufi g die persönlichen 
Lernfortschritte der Menschen mit Behin-
derungen im Vordergrund stehen und we-
niger die Frage, wie gesellschaftliche Bar-
rieren überwunden werden können. Des 
Weiteren problematisiert sie die Abhängig-
keit von Partizipationsmöglichkeiten von 
der mehr oder weniger off en gehaltenen 
Gesprächsstrukturierung durch die Fach-
kräfte.56

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BA-
GüS) führte 2017 eine „Umfrage zu Be-
darfsermittlungsinstrumenten und Ge-
samtplanverfahren nach dem SGB XII/
SGB IX“ durch.57 Eine Frage war: „Erfolgt 
die Bedarfsermittlung im Dialog mit dem 
Antragsteller?“ Die meisten der überört-
lichen Sozialhilfeträger antworteten mit 
„Ja“. Aus Brandenburg liegen keine Daten 
zu dieser Frage vor. Die Träger in Bremen 

habeleistungen? Setzt das BTHG die UN-
BRK in dieser Hinsicht um?

Im Arbeitsentwurf der Gemeinsamen 
Empfehlung Reha-Prozess der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 
ist als Grundsatz zur Gestaltung des Re-
habilitationsprozesses in § 4 Folgendes 
festgehalten: „Die Menschen mit Behinde-
rungen selbst sind mit ihren Kompetenzen 
einzubinden.“ Außerdem sollen Verfahren 
und Strukturen ein Höchstmaß an Partizi-
pation ermöglichen (§ 4 Abs. 1 GE-E).

Aus fachlicher Sicht ist Partizipation für 
die Selbstbestimmung und Persönlichkeits-
entfaltung der Menschen mit Behinderun-

gen essentiell.49 Ohne Partizipation, d. h. 
ohne die Berücksichtigung der individu-
ellen Ziele, Ressourcen und Barrieren der 
Leistungsberechtigten kann Teilhabe nicht 
verwirklicht werden. Mit der Formel der 
Personenzentrierung soll das Rehabilitati-
onssystem nun schrittweise in diese Rich-
tung umgestaltet werden.50

IV. Alte und neue 
Herausforderungen
An der bisherigen Praxis der Bedarfser-
mittlung lassen sich eine Reihe von Punk-
ten kritisieren: Die standardisierte Vor-
gehensweise berücksichtigt z. B. nicht 
die persönliche Bedeutung der erfassten 
Kontextfaktoren und ihr individuelles Zu-
sammenwirken.51 Des Weiteren wird nicht 
genügend auf Menschen mit hohem Hilfe-
bedarf eingegangen. So ist Partizipation 
an der Bedarfsermittlung bspw. für Men-
schen mit kognitiven oder kommunikativen 

Die individuelle Perspektive geht im Be-
griff  der Aktivität auf.42 Eine Behinderung 
liegt demnach dann vor, wenn ein Gesund-
heitsproblem und Barrieren dazu führen, 
dass die Teilhabe an den verschiedenen 
Lebensbereichen beeinträchtigt und Akti-
vitäten nicht möglich sind.43 Off en ist die 
Frage, wie sich beide Perspektiven im Be-
darfsermittlungsverfahren zukünftig um-
fassend abbilden lassen. Das Individuum 
interessiert in erster Linie, welche Aktivi-
täten möglich oder nicht möglich sind. Den 
Leistungsträger mit gesellschaftlichem 
Auftrag sollte interessieren, zu welchen 
Lebensbereichen Zugang ermöglicht wer-
den kann.

Partizipation (“full and eff ective parti-
cipation“) gehört darüber hinaus zu den 
allgemeinen Grundsätzen der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (Art. 3 lit. c UN-
BRK44) und ist in enger Verwobenheit mit 
Inklusion (inclusion) eines der wichtigsten 
Prinzipien des Übereinkommens. In der 
deutschen Übersetzung der UN-BRK ist 
nicht von Partizipation, sondern von „vol-
ler und wirksamer Teilhabe“ an allen Le-
bensbereichen die Rede. Dies hängt u. a. 
mit der Bedeutung des Teilhabebegriff s 
für das deutsche Sozialrecht zusammen.45 
Die deutsche Übersetzung ist jedoch nicht 
rechtsverbindlich. Wirksame Teilhabe ver-
weist auf die Möglichkeit zur politischen 
Mitgestaltung. Der Partizipationsbegriff  
beinhaltet soziales Einbezogensein und po-
litische Beteiligung.46 Partizipation hat also 
eine passive und eine aktive Komponente.47 
Aus politikwissenschaftlicher Sicht geht es 
um die „Einfl ussnahme von Menschen auf 
zentrale Entscheidungen“ im politischen 
oder sozialen Bereich.48 In Art. 4 Abs. 3 UN-
BRK verpfl ichten sich die Vertragsstaaten 
zur aktiven Einbeziehung der Menschen 
mit Behinderungen in Entscheidungspro-
zesse, die sie selbst betreff en. Welcher Ent-
scheidungsprozess könnte für Menschen 
mit Behinderungen zentraler sein, als die 
Entscheidung des Reha-Trägers über Teil-

„Die Menschen mit Behinderungen selbst sind mit ihren 

Kompetenzen einzubinden.“ 
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sichtigt werden. Die Identifi kation indivi-
duell relevanter Kontextfaktoren (z. B. der 
persönlichen Wohnsituation) kann jedoch 
nur im Dialog mit dem Leistungsberechtig-
ten gelingen.

Teilhabeplankonferenz (§ 20 SGB IX) 
und Gesamtplankonferenz (§ 143 SGB XII, 
§ 119 SGB IX n.F.) stellen zentrale Möglich-
keiten zur Partizipation bei der Bedarfser-
mittlung dar. Ihre Durchführung kann, wie 
gezeigt wurde, nicht ohne Weiteres abge-
lehnt werden. Leistungsberechtigte sollten 
ihrem Wunsch nach mehr Partizipation 
in jedem Fall Ausdruck verleihen und die 
Durchführung der Konferenzen durchset-
zen. Dabei müssen sie ggf. unterstützt wer-
den.

§ 117 SGB IX n.F. (bzw. bis 31.12.2019 
§ 141 SGB XII) sieht ausdrücklich eine 
Beteiligung der Leistungsberechtigen an 
allen Verfahrensschritten des Gesamtplan-
verfahrens vor. Dies galt bereits in § 58 
Abs. 2 SGB XII a. F.62 Die Beteiligung von 
Menschen mit Behinderungen an der Be-
darfsfeststellung ist in den einzelnen Leis-
tungsgesetzen vom Gesetzgeber expliziter 
geregelt.63 Warum wurde sie im SGB IX 
nicht deutlicher verankert?

V. Fazit und Ausblick
Partizipation – im Sinne von Mitgestaltung 
– ist ein wichtiges Ziel von Rehabilitation. 
Der Gesetzgeber scheint Teilhabe und Par-
tizipation synonym zu setzen. Das SGB IX 
sollte somit gleichermaßen an den sozialen 
wie an den politischen Gehalt von Teilhabe/
Partizipation anknüpfen. Ob die Rehabili-
tationsträger dies auch so verstehen und 
die Bedarfsfeststellung der Leistungen zur 
Teilhabe partizipativ ausgestalten, ist zu 
beobachten.

Es wird in Zukunft empirisch zu un-
tersuchen sein, ob die vom Gesetzgeber 
vorgesehene Abstimmung mit dem Leis-
tungsberechtigten tatsächlich als aktive 
Mitgestaltungsmöglichkeit ausgestaltet 
wird. Weiteren Forschungsbedarf gibt 

wendet. Diese Abstimmung mit dem Leis-
tungsberechtigten ist für die Reha-Träger 
verbindlich. Fraglich ist, ob durch die Re-
gelung ohne Weiteres tatsächlich ein Dia-
log auf Augenhöhe, in dem gemeinsam der 
Bedarf erörtert wird, stattfi ndet. Aufgrund 
der empirischen Daten sind an dieser Stel-
le zumindest Zweifel angebracht. Ob sich 
bestimmte Formulierungen in der Praxis 
auswirken werden, muss also abgewartet 
werden. Die Abstimmung mit dem Leis-
tungsberechtigten ist aber eben nur dann 
explizit vorgesehen, wenn ein Teilhabeplan 
erstellt wird und die allgemeine Regelung 
in § 21 Abs. 2 SGB X, Beteiligte nach Mög-
lichkeit an der Sachverhaltsermittlung mit-
wirken zu lassen, wird nicht immer befolgt, 
wie die Empirie zeigt. Gefährdet dies die 
Verwirklichung der Personenzentrierung 
als eines der Ziele des BTHG?60

Positiv ist, dass durch die Einführung 
des BTHG auch die Gemeinsamen Empfeh-
lungen der Reha-Träger überarbeitet wer-
den müssen. In § 36 GE-E wird defi niert, 
was in Zukunft unter umfassender, indivi-
dueller und funktionsbezogener Bedarfser-
mittlung zu verstehen ist.61 In dem Entwurf 
wird deutlich, dass die Leistungsberechtig-
ten aktiv einbezogen werden sollen und ih-
nen Unterstützung bei der Kommunikation 
angeboten werden kann (§§ 36, 45, 49 GE-
E). Auch auf die notwendige Berücksichti-
gung der Kontextfaktoren wird eingegan-
gen (§ 41 GE-E). § 39 GE-E stellt außerdem 
heraus, dass eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit bei der Bedarfsermittlung sinn-
voll ist. 

Die explizite Nennung der Barrieren als 
eine Ursache von Behinderung in § 2 Abs. 
1 SGB IX stellt eine Chance für die Verbes-
serung der Bedarfsermittlung dar. Wenn 
Barrieren per defi nitionem zur Behin-
derung beitragen, kann der Bedarf ohne 
ihre Erfassung nicht ermittelt werden. Das 
heißt, die Kontextfaktoren (Barrieren und 
Ressourcen) müssen bei der Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfs (stärker) berück-

gaben an, die Ergebnisse der Gespräche 
nicht zu dokumentieren. In Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen wurden nur 
teilweise Gespräche mit den Antragstellen-
den geführt. Es stellt sich an dieser Stelle 
zudem die Frage nach den Möglichkeiten 
der barrierefreien Kommunikation bei den 
Trägern. Wurde den Leistungsberechtigten 
Unterstützung (z. B. Dolmetscher) ange-
boten? Bedarfsermittlung nach Aktenlage 
stellt ein Problem für die Partizipation dar. 
Die Leistungsberechtigten werden dann 
nicht ausreichend an der Bedarfsermitt-
lung beteiligt. Gründe dafür sind hohe 
Kosten und Zeitmangel aufgrund hoher 
Antragszahlen.58 Wie aber kann Bedarfser-
mittlung ohne Dialog mit den Leistungsbe-
rechtigten umfassend und individuell sein? 
Die alte und neue Herausforderung besteht 
wohl darin, Partizipation und das „Massen-
geschäft“ der Antragsbearbeitung zu ver-
einbaren. Hinzu kommt die Herausforde-
rung, Partizipation durch Barrierefreiheit 
zu ermöglichen. Die Leistungsberechtig-
ten stehen vor der Herausforderung, ihre 
Rechte zu mobilisieren.

Harry Fuchs (2017) kritisiert die wei-
terhin starke Fokussierung der Leistungs-
träger auf ihre jeweiligen Gesetze.59 In der 
Eingliederungshilfe wurde die ICF-Orien-
tierung nun jedenfalls stärker verankert.

 
1. Ermöglicht das Bundesteilhabegesetz 
mehr Partizipation bei der Bedarfsermitt-
lung?
Das Bundesteilhabegesetz heißt vollstän-
dig „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen“. Dementsprechend müss-
te es mehr Partizipation ermöglichen. Der 
Begriff  der Partizipation kommt im BTHG 
jedoch nur an einer Stelle vor: bei den Auf-
gaben der BAR (§ 39 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX). 
Meist werden die Begriff e Teilhabe (z. B. § 
1 SGB IX), Abstimmung (§ 19 SGB IX) oder 
Beteiligung (z. B. SGB IX Teil 1 Kapitel 14 
Beteiligung der Verbände und Träger) ver-
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be am Arbeitsleben unter Berücksichtigung 
der ICF“ (Morfeld u. a., 2014) geht hervor, 
dass die Rehabilitationsträger stattdessen 
eine Vielzahl von Methoden zur Ermittlung 
des Rehabilitationsbedarfs entwickelt ha-
ben und nutzen. 

Obwohl § 10 Abs. 1 Satz 1 SGB IX a. F. 
eine individuelle, funktionsbezogene – mit-
hin an der ICF orientierte – Ermittlung des 
Leistungsbedarfs vorsah, ist der im Rah-
men des Projekts untersuchte Nutzungs-
grad der ICF bei den Trägern unterschied-
lich ausgeprägt. Damit ist belegt, dass das 
mit § 10 SGB IX a. F. angestrebte Ziel nicht 
erreicht wurde.1

III. Intention des ab 01.01.2018 
geltenden Rechts 
§ 13 SGB IX verfolgt weiterhin das Ziel der 
trägerübergreifenden Zusammenarbeit 
und der Ermittlung des Rehabilitationsbe-
darfs nach möglichst einheitlichen Maß-
stäben. Die Regelung ist zwar im Kapitel 
3 „Erkennung und Ermittlung des Reha-

Instrumenten zur Ermittlung des Rehabili-
tationsbedarfs (§ 13 SGB IX) verfolgt, aber 
auch zum Verständnis der in dieser Rege-
lung verwendeten Begriff e aufgeworfen. 

II. Intention des bis 31.12.2017 
geltenden Rechts 
Bereits das SGB IX von 2001 war darauf 
ausgerichtet, zeitintensive Zuständigkeits-
konfl ikte der Träger untereinander sowie 
Doppelbegutachtungen zu Lasten der Men-
schen mit Behinderungen zu vermeiden 
und Leistungen „wie aus einer Hand“ zu 
erbringen. Die dazu im SGB IX enthalte-
nen Bestimmungen zur Kooperation und 
Koordination der Träger und zur Konver-
genz der Leistungen (§§ 10 bis 16 SGB IX a. 
F.) wurden von den Rehabilitationsträgern 
jedoch gar nicht oder nur in Teilen umge-
setzt. 

Aus dem Abschlussbericht zu dem vom 
BMAS geförderten Projekt „Prüfung von 
aktuellem Stand und Potenzial der Be-
darfsermittlung von Leistungen zur Teilha-

Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfs 
nach § 13 SGB IX
Intention des Gesetzgebers

Von Dr. Harry Fuchs 

Im ersten Teil des Beitrags wird die 
Intention des bis Ende 2017 gültigen 
alten und des 2018 in Kraft getre-
tenen neuen Rechts dargestellt. Der 
zweite Teil des Beitrags setzt sich 
ausführlich mit den von den Be-
darfsermittlungsinstrumenten nach 
§ 13 SGB IX zu erfassenden Inhalten 
auseinander und klärt die zentralen 
Begriff e in § 13 Abs. 2 Nr. 1–4.

I. Einleitung 
Am 01.01.2018 sind die mit dem Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) neu gefassten Be-
stimmungen des Neunten Buchs des Sozial-
gesetzbuches (SGB IX) über die Erkennung 
und Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 
(§§ 12, 13 SGB IX) sowie die Koordinierung 
der Leistungen (§§ 14–24 SGB IX) in Kraft 
getreten. Im Zusammenhang mit der Um-
setzung dieser Bestimmungen wird u. a. die 
Frage nach der Intention, die der Gesetzge-
ber insbesondere mit der Regelung zu den 
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IX, Teil 1 klargestellt, dass diese Vorschrif-
ten selbst dann für die Rehabilitationsträ-
ger unmittelbar gelten, wenn in den für sie 
geltenden Leistungsgesetzen abweichende 
Regelungen enthalten sein sollten (sogen. 
„abweichungsfestes“ Recht). Von den Vor-
schriften zur Koordinierung der Leistun-
gen im Kapitel 4 kann zudem nicht einmal 
durch Landesrecht abgewichen werden. 

Danach sollte unstreitig sein, dass die 
Regelungen zur Ermittlung des Rehabilita-
tionsbedarfs und zum Teilhabeplanverfah-
ren bei allen Rehabilitationsträgern unmit-
telbar Rechtswirkung entfalten. 

1. Teilhabeplanverfahren 
Mit Inkrafttreten des SGB IX, Teil 1 in der 
Fassung des BTHG am 01.01.2018 ist in 
§ 19 SGB IX ein Teilhabeplan eingeführt 
worden. Die Regelung folgt im Wesentli-
chen der schon in § 5 Rehabilitationsan-
gleichungsgesetz (RehaAnglG) verankerten 
Zielsetzung der Koordinierung der Leistun-
gen und der Rehabilitationsträger (§ 5 Abs. 

zung der Instrumente überlassen.2 Danach 
sind – ausschließlich durch Gesetz, nicht 
durch Trägerermessen – weitergehende 
und speziellere Regelungen zulässig. Die 
Anforderungen des § 13 SGB IX sind da-
nach im Sinne von trägerübergreifenden 
Mindestanforderungen an die Erkennung 
und Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 
zu verstehen. 

§ 13 Abs. 1 SGB IX bestimmt eine „ein-
heitliche“ und „nachprüfbare“ Bedarfser-
mittlung. Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IX 
gelten die Vorschriften des SGB IX, Teil 1 
für die Leistungen zur Teilhabe, soweit sich 
aus den für den jeweiligen Rehabilitations-
träger geltenden Leistungsgesetzen nichts 
Abweichendes ergibt. 

Nach bisher geltendem Recht gab es 
nicht selten unterschiedliche Auff assun-
gen darüber, ob und inwieweit die für die 
Träger geltenden Leistungsgesetze „Ab-
weichendes“ beinhalten. Deswegen hat der 
Gesetzgeber in § 7 Abs. 2 SGB IX für die 
Bestimmungen der Kapitel 2 bis 4 des SGB 

bilitationsbedarfs“ angesiedelt, gleichwohl 
auch wesentliches Element des im Kapitel 
4 „Koordinierung der Leistungen“ geregel-
ten Teilhabeplanverfahrens (§ 19 SGB IX). 

Aus den neuen Vorschriften zur Ko-
ordinierung der Leistungen in Kapitel 4 
erwächst die Notwendigkeit, trägerüber-
greifend nach möglichst einheitlichen 
Maßstäben der Ermittlung des Rehabilita-
tionsbedarfs zusammenzuarbeiten. Ande-
renfalls wären – insbesondere bei Beteili-
gung verschiedener Rehabilitationsträger 
– eine nahtlose Leistungserbringung und 
eine eff ektive Durchführung des Teilhabe-
planverfahrens nicht möglich. 

Die für die jeweiligen Rehabilitations-
träger geltenden Leistungsgesetze können 
aufbauend auf § 13 SGB IX weitergehen-
de und speziellere Vorgaben regeln, die 
den Besonderheiten der jeweiligen Leis-
tungssysteme gerecht werden oder auf 
eine Konkretisierung verzichten und damit 
den Rehabilitationsträgern weite fachliche 
Spielräume bei der Entwicklung und Nut-

Foto: fl ockine, pixabay.de
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Umfang funktionsbezogen feststellen und 
schriftlich so zusammenstellen, dass sie 
nahtlos ineinandergreifen (§ 19 Abs. 1 SGB 
IX). Ein Teilhabeplan ist nach § 19 Abs. 2 
Satz 3 SGB IX auch zu erstellen, wenn die 
Leistungsberechtigten dies wünschen. 

d) Was ist im Teilhabeplan zu dokumen-
tieren? 
Im Teilhabeplan sind nach § 19 Abs. 2 
SGB IX alle in dieser Regelung benann-
ten Elemente des Teilhabeplanverfahrens, 
insbesondere die Feststellungen über den 
individuellen Rehabilitationsbedarf auf der 
Grundlage der Bedarfsermittlung nach § 
13 SGB IX sowie die zur individuellen Be-
darfsermittlung eingesetzten Instrumente 
(§ 19 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 SGB IX) zu doku-
mentieren. Bei den in § 19 Abs. 2 SGB IX 
benannten, zu dokumentierenden Elemen-
ten des Teilhabeplanverfahrens handelt es 
sich um eine abschließende, verpfl ichtende 
Aufzählung, die keiner Abweichung durch 
individuelles Trägerermessen zugänglich 
ist. Der Teilhabeplan wird „zu einem stan-
dardisierten Verwaltungsverfahren und 
regulärer Bestandteil der Aktenführung“. 
Durch die Aufzählung der zu dokumentie-
renden Elemente des Teilhabeplans wird 
sichergestellt, dass alle Rehabilitationsträ-
ger ihre Dokumentationsanforderungen an 
den gleichen Maßstäben ausrichten.7 

2. Instrumente zur Ermittlung des Reha-
bilitationsbedarfs (§ 13 Abs. 1 SGB IX) 
Der die Instrumente zur Ermittlung des Re-
habilitationsbedarfs regelnde § 13 SGB IX 
ist mithin 
• Element des Teilhabeplanverfahrens 

nach § 19 SGB IX und deshalb auch 
• als Bestandteil des Teilhabeplanverfah-

rens zu sehen und zu bewerten. 

Seine Intention erschließt sich aus dem Ge-
samtzusammenhang. 

Die Vorschrift legt für alle Rehabilitati-
onsträger einheitlich fest, dass die träger-

1, letzter Hs. SGB IX) fortgesetzt. Diese Tei-
le des Teilhabeverfahrens werden nicht im 
Teilhabeplan, sondern ausschließlich im 
Verwaltungsakt (§ 31 SGB X) und der Ver-
waltungsakte des Rehabilitationsträgers 
dokumentiert. 

Mit der in §§ 19, 20 SGB IX verankerten 
Teilhabeplanung greift der Gesetzgeber in 
das Ermessen der Rehabilitationsträger bei 
der Gestaltung ihrer Verwaltungsverfah-
ren und -abläufe ein und setzt gesetzliche 
Rahmenbedingungen und Maßstäbe für die 
Ausübung des Organisationsermessens der 
Träger bei der Gestaltung des komplexen 
Rehabilitationsprozesses und der damit 
verbundenen Verwaltungsverfahren.4

b) Teilhabeplanverfahren 
Obwohl im Wortlaut des § 19 SGB IX der 
Begriff  „Teilhabeplanverfahren“ nicht ent-
halten ist, verwendet der Gesetzgeber die-
se Bezeichnung in der Begründung zu § 19 
SGB IX.5 Das Teilhabepanverfahren ist da-
nach „für alle vom SGB IX umfassten leis-
tungsberechtigten Menschen einschlägig 
und unabhängig von der Art und Schwere 
der Behinderung“6 und gilt danach auch 
für die leistungsberechtigten Menschen des 
SGB IX, Teil 2. Erst in § 20 SGB IX wird 
dann folgerichtig auch von dem „für die 
Durchführung des Teilhabeplanverfahrens 
nach § 19 SGB IX verantwortlichen Rehabi-
litationsträger“ (das ist der leistende Reha-
bilitationsträger nach § 14 Abs. 1 SGB IX) 
gesprochen. 

c) Wann ist ein Teilhabeplan zu erstellen? 
Soweit Leistungen verschiedener Leis-
tungsgruppen oder mehrerer Rehabilitati-
onsträger erforderlich sind, ist der leistende 
Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, 
dass er und die nach § 15 SGB IX betei-
ligten Rehabilitationsträger im Benehmen 
miteinander und in Abstimmung mit den 
Leistungsberechtigten die nach dem indi-
viduellen Bedarf voraussichtlich erforder-
lichen Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und 

3 RehaAnglG – Gesamtplan). Sie konkreti-
siert nunmehr in Gestalt des Teilhabeplans 
die bisher nur in Grundzügen geregelte Ko-
ordinierung der Leistungen.3

Zugleich wird das bisherige Gesamt-
planverfahren des SGB XII für die Träger 
der Eingliederungshilfe weiterentwickelt. 
Der Gesamtplan der Eingliederungshilfe 
basiert nunmehr inhaltlich auf dem Teil-
habeplan des § 19 SGB IX (§ 144 Abs. 4, 
1. Halbsatz SGB XII, ab 2020 § 121 Abs. 
4, 1. Halbsatz SGB IX) und kann um wei-
tere sechs eingliederungshilfespezifi sche 
Elemente erweitert werden, die der Leis-
tungssteuerung und Wirkungskontrolle der 
Eingliederungshilfe dienen. 

a) Teilhabeplanung 
Die Teilhabeplanung besteht aus der 
Wahrnehmung (Erkennung) eines Teilha-
beproblems (§ 12 SGB IX), der Feststel-
lung der funktionsbezogenen Teilhabebe-
einträchtigung (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX), 
der Festlegung der Rehabilitationsziele (§ 
13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX), der darauf aus-
gerichteten Erfolgsprognose bzgl. der in 
Frage kommenden Leistungen (§ 13 Abs. 2 
Nr. 4 SGB IX) sowie der darauf basieren-
den funktionsbezogenen Feststellung des 
Leistungsbedarfs (§ 19 Abs. 1 SGB IX), ggf. 
einer Teilhabeplankonferenz (§ 20 SGB IX) 
und wird im Teilhabeplan (§ 19 Abs. 2 SGB 
IX) dokumentiert.

Das nachfolgende Teilhabeverfahren 
basiert auf dem Teilhabeplan und wird 
mit der Planung der Leistungsausführung 
(§ 25 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) einschließlich 
der Auswahl einer geeigneten Rehabili-
tationseinrichtung (§ 36 Abs. 2 SGB IX), 
der Leistungsausführung (§ 28 Abs. 1 S. 2 
SGB IX), der Erfolgskontrolle (§ 19 Abs. 3 
S. 1 SGB IX) einschließlich einer gegebe-
nenfalls notwendigen Anpassung der Zie-
le und Leistungen, der Kooperation und 
Koordination der Beteiligten sowie der 
Gewährleistung des nahtlosen Ineinander-
greifens der Teilhabeleistungen (§ 19 Abs. 
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tungsverfahren und die Organisationsmittel, 
nicht in allen Rechtskreisen identisch sein 
müssen und können.13 Das ist selbsterklä-
rend, da die Verwaltungsverfahren nicht nur 
Spielraum für evtl. trägerspezifi sche, über 
die Anforderungen des Teilhabeplanverfah-
rens nach dem SGB IX hinausgehende As-
pekte aus anderen Leistungsgesetzen (z. B. 
Spezifi ka bezogen auf die Erwerbsfähigkeit 
im SGB VI) enthalten müssen. Die Verwal-
tungsverfahren müssen insbesondere auch 
den unterschiedlichen Organisationsformen 
und Arbeitsablauforganisationen der Träger 
Rechnung tragen können. 

Dessen ungeachtet sind die Instrumente 
so zu gestalten, dass mindestens die vom 
Gesetzgeber nach §§ 13 Abs. 2, 19 Abs. 2 
SGB IX geforderten Feststellungen und Be-
standteile der Aktenführung „als standardi-
siertes Verwaltungsverfahren“ „nach glei-
chen Maßstäben“ dokumentiert werden. 

Um das zu erreichen, sollen die Reha-
bilitationsträger in gemeinsamen Empfeh-
lungen einen Rahmen für die Instrumente 
durch Grundsätze vorgeben (§ 13 Abs. 1 S. 
2 SGB IX). 

Die Aufgabe, gemeinsame Grundsätze 
zur Bedarfserkennung, Bedarfsermittlung 
und Koordinierung von Rehabilitations-
leistungen und zur trägerübergreifenden 
Zusammenarbeit zu erarbeiten, ist in § 
39 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX konkret der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR) zugewiesen. Darüber hinaus haben 
die Rehabilitationsträger auf der Ebene 
der BAR gemeinsame Empfehlungen über 
die einheitliche Ausgestaltung des Teilha-
beplanverfahrens und zur Koordinierung 
der Rehabilitationsmaßnahmen nach §§ 14 
und 15 SGB IX zu vereinbaren. 

IV Anforderungen an die Bedarfsermitt-
lung (§ 13 Abs. 2 SGB IX) 
Die Instrumente zur Ermittlung des Reha-
bilitationsbedarfs müssen nach § 13 Abs. 
2 SGB IX eine individuelle und funktions-
bezogene Bedarfsermittlung gewährleisten 

(Sehtest, Intelligenztest, Hörtest), Fragebö-
gen und IT-Anwendungen, aber auch Sach-
verständigengutachten nach § 17 SGB IX. 

Die systematischen Arbeitsprozesse 
(standardisierte Verwaltungsverfahren) und 
standardisierten Arbeitsmittel (Organisati-
onsmittel auf der Basis einheitlicher Maß-
stäbe für die Bedarfsermittlung) werden 

sprachlich in dem Oberbegriff  „Instrumen-
te“ für die Ermittlung des Rehabilitations-
bedarfs zusammengefasst. Die Instrumente 
sind so zu gestalten, dass sie bei allen Trä-
gern als „standardisierte Verwaltungsver-
fahren“ mit den nach § 19 Abs. 2 SGB IX 
zu dokumentierenden Inhalten „regulärer 
Bestandteil der Aktenführung“ sind.

b) Zielsetzung der Instrumente 
Die Instrumente dienen der „einheitlichen 
und überprüfbaren Ermittlung des individu-
ellen Rehabilitationsbedarfs“. Im Rahmen 
einer gerichtlichen Überprüfung von Ent-
scheidungen wird eine fehlende oder fehler-
hafte Erstellung des Teilhabeplans – wenn 
die Bedarfsermittlung z. B. nicht nach den 
von der BAR zu erarbeitenden einheitlichen 
Grundsätzen erfolgt – dahingehend zu wür-
digen sein, ob die getroff enen Feststellun-
gen zum Bedarf und zu den erforderlichen 
Leistungen überhaupt verwertbar sind.12

c) Instrumente und trägerspezifi sche 
Leistungsgesetze 
Die Bezugnahme auf die für die Rehabilitati-
onsträger jeweils geltenden Leistungsgeset-
ze in § 13 Abs. 1 S. 1, letzter Hs. SGB IX stellt 
klar, dass die Instrumente, d. h. das Verwal-

übergreifende Beurteilung von Teilhabe-
einschränkungen funktionsbezogen und 
damit grundsätzlich nach dem „biopsycho-
sozialen Modell“8 zu erfolgen hat. Hierzu 
existieren in der Praxis verschiedene Ver-
fahren in unterschiedlicher Ausprägung, 
die in § 13 Abs. 1 SGB IX als „Instrumente“ 
näher defi niert werden.9

a) Begriff sdefi nition 
Zur einheitlichen und überprüfbaren Er-
mittlung des individuellen Rehabilitations-
bedarfs verwenden die Rehabilitationsträger 
systematische Arbeitsprozesse und standar-
disierte Arbeitsmittel (Instrumente) nach 
den für sie geltenden Leistungsgesetzen. 

Entsprechend der Begründung zu § 19 
SGB IX steht die Bezeichnung „systemati-
sche Arbeitsprozesse“ für „standardisierte 
Verwaltungsverfahren“10 (vergl. oben unter 
1. Lit. d), mithin für das trägerübergreifend 
standardisierte Teilhabeplanverfahren, 
das trägerspezifi sch durch entsprechende 
systematische Arbeitsprozesse organisato-
risch hinterlegt werden muss. 

Bestandteil der Arbeitsprozesse können 
z. B. sein: Erhebungen, Analysen, Doku-
mentation, Planung und Ergebniskontrolle. 
Die Bezeichnung „Arbeitsmittel“ defi niert 
die im Verwaltungsverfahren eingesetzten 
Organisationsmittel11, die trägerübergrei-
fend systematisch, d. h. regelhaft, die Er-
mittlung des Rehabilitationsbedarfs nach 
dem bio-psycho-sozialen Modell und ein-
heitlichen Maßstäben für das Verfahren 
gewährleisten müssen. Arbeitsmittel sind 
Hilfsmittel, die die Arbeitsprozesse unter-
stützen, wie z. B. funktionelle Prüfungen 

„Die Instrumente dienen der ‚einheitlichen und überprüfbaren 

Ermittlung des individuellen Rehabilitationsbedarfs‘.“



28 bag ub impulse no. 86

POLITIK UND RECHT

2. Zu § 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX: Vorliegende 
oder drohende Behinderung 
Liegt eine Behinderung vor oder droht sie? 
Der Diagnoseschlüssel ICD 10 beschreibt 
Art und Schweregrad einer Krankheit, die 
eine Behinderung verursacht, sagt jedoch 
nichts zur Art und zum Umfang der darauf 
basierenden Beeinträchtigung der Teilhabe 
aus. Entgegen der Orientierungshilfe der 
BAGüS vom Februar 2018 zur Gesamtpla-
nung,17 nach der im Bereich der Eingliede-
rungshilfe auch weiterhin im Wesentlichen 
die medizinische Diagnose (in der Regel 
auch nur auf der Basis des Diagnoseschlüs-
sels ICD) den Kern der Bedarfsermittlung 
bilden soll, kann damit allein den Anforde-
rungen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX nicht 
Rechnung getragen werden. 

Nach dem der ICF zugrundeliegenden 
bio-psycho-sozialen Modell wird das Vor-
liegen einer Behinderung über die Schä-
digung der Körper- und Sinnesfunktionen 
defi niert. Für die objektive Klärung des Be-

Da die ICF kein Assessment-Instrument 
zur Bedarfsfeststellung ist und auch nicht 
sein kann, bezog sich die Verpfl ichtung zur 
ICF-Orientierung in § 10 SGB IX a. F. auf 
die Dokumentation des funktionsbezogen 
festgestellten Bedarfs in der Sprache der 
ICF, d. h. die in der ICF beschriebenen Ka-
tegorien von Beeinträchtigungen der Teil-
habe. Das BTHG hat daran nichts geändert, 
sondern die Träger zur Operationalisierung 
dieser Verpfl ichtung nunmehr an einheitli-
che Arbeitsmittel und -prozesse gebunden. 

§ 13 SGB IX legt für alle Rehabilitations-
träger einheitlich fest, dass die trägerüber-
greifende Beurteilung von Teilhabeein-
schränkungen funktionsbezogen und damit 
grundsätzlich nach dem „biopsychosozia-
len Modell“ zu erfolgen hat.16 Das Modell 
mit Verweisen auf die Bezüge zu Körper-
funktionen und strukturen, Aktivitäten und 
Teilhabe in §§ 13, 118 (n. F.) SGB IX ist in 
der Abbildung dargestellt und wird im Fol-
genden erläutert. 

und die Dokumentation und Nachprüfbar-
keit der Bedarfsermittlung sichern, indem 
sie insbesondere erfassen, 

a. ob eine Behinderung vorliegt oder 
einzutreten droht, 

b. welche Auswirkung die Behinde-
rung auf die Teilhabe der Leis-
tungsberechtigten hat, 

c. welche Ziele mit Leistungen zur 
Teilhabe erreicht werden sollen 
und 

d. welche Leistungen im Rahmen ei-
ner Prognose zur Erreichung der 
Ziele voraussichtlich erfolgreich 
sind. 

Die danach zu treff enden Feststellungen 
sind – unabhängig von dem jeweils für sie 
geltenden Leistungsrecht – von allen Trä-
gern einheitlich und nach gleichen Maß-
stäben zu treff en. Die Leistungsgesetze 
(nicht die Träger) können aufbauend auf 
den Vorgaben von § 13 weitergehende und 
speziellere Vorgaben regeln, die den Be-
sonderheiten der jeweiligen Leistungssys-
teme14 Rechnung tragen. Danach bleiben 
die Anforderungen des § 13 SGB IX auch 
bei weitergehenden Anforderungen in den 
spezifi schen Leistungsgesetzen der Träger 
immer die trägerübergreifende gemein-
same Basis. § 13 Abs. 2 SGB IX defi niert 
danach die Mindestanforderung für den 
Einsatzbereich der Instrumente, der die 
Bedarfsermittlung bis zum Erlass des Be-
willigungsbescheids abdeckt. Die Mindest-
anforderungen sind unabhängig davon zu 
erfüllen, welcher Träger seine Instrumente 
mit welchen Inhalten ausgestaltet.15

1. Zur Bedeutung der ICF 
Die ICF beschreibt als „Gesundheitszu-
stände“ die Beeinträchtigung der Teilha-
be behinderter Menschen. Schon mit dem 
SGB IX von 2001 hat der Gesetzgeber die 
Rehabilitationsträger verpfl ichtet, den Be-
darf an Leistungen zur Teilhabe funkti-
onsbezogen, d. h., „orientiert an der ICF“ 
festzustellen. 

Bio psycho soziales Modell der ICF

Gesundheitsproblem

(Gesundheitsstörung oder Krankheit, ICD)

Körperfunktionen
und –strukturen
§ 13 Abs. 2 Nr. 1

Aktivitäten
§ 13 Abs. 2 Nr. 2
§ 118 Abs. 1 Satz 2

Teilhabe
§ 13 Abs. 2 Nr. 2
§ 118 Abs. 1 Satz 1

Umweltfaktoren

materiell
sozial
verhaltensbezogen

Persönliche Faktoren

Alter
Geschlecht
Lebensstil

Abbildung: Das Bio-psycho-soziale Modell der ICF mit gesetzlichen Bezügen im SGB IX
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nen weitergehenden Leistungsbedarf ande-
re Träger leistungsverpfl ichtet sein können. 

5. Zu § 13 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX: Prognose 
bzgl. der voraussichtlichen Wirksamkeit 
der Leistungen 
Die in dieser Regelung geforderte Progno-
se, welche Leistungen zur Erreichung der 
Ziele voraussichtlich erfolgreich sind, ver-
folgt verschiedene Ziele: 
• Zunächst dürfen Leistungen zur Teil-

habe nach § 4 Abs. 2 Satz 1 SGB IX nur 
zur Erreichung der im SGB IX genann-
ten Teilhabeziele erbracht werden. 

• Danach dürfen die Rehabilitationsträ-
ger nur Leistungen mit einer Erfolgs-
aussicht bezogen auf die Erreichung 
von Teilhabezielen ausführen. 

• D. h. aber auch, dass die Leistungser-
bringer geeignet sein müssen (§§ 28 
Abs. 1 Nr. 3, 124 SGB IX), die Teilhabe-
ziele mit ihren Leistungen erreichen zu 
können, d. h., über eine dazu geeignete 
Struktur- und Prozessqualität verfügen. 

• Letztlich knüpft an diese Prognose der 
Wirksamkeitsaspekt der in § 128 Abs. 1 
SGB IX verankerten Wirtschaftlichkeits- 
und Qualitätsprüfung im Bereich der 
Eingliederungshilfe an. 

Aussagen zu der in § 13 Abs. 2 Nr. 4 SGB 
IX geforderten Erfolgsprognose sind bisher 
in keinem bekannten Bedarfsfeststellungs-
instrument enthalten. Die Prognose ist 
Bestandteil der „einheitlichen und nach-
prüfbaren“ Bedarfsermittlung und bedarf 
wegen der vorgeschriebenen Einheitlich-
keit und Nachprüfbarkeit trägerübergrei-
fender Maßstäbe zur Prognosebeurteilung, 
die noch im Rahmen der von der BAR zu 
erarbeitenden Grundsätze zu Bedarfser-
kennung und Bedarfsermittlung zu defi nie-
ren sind. 

V. Ausblick 
Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales untersucht die Wirkung der in § 13 

Teilhabe und kann in der Sprache der ICF 
dokumentiert werden. 

Die Anforderungen des § 118 Abs. 1 Nr. 
1 bis 9 SGB IX sind identisch mit den Do-
mänen der ICF. § 118 Abs. 1 Satz 3 SGB IX 
fordert die vollständige Beschreibung der 
nicht nur vorübergehenden Beeinträch-
tigungen der Aktivitäten und Teilhabe in 
den Lebensbereichen (Domänen). Soweit 
ersichtlich, entsprechen die derzeit ein-
gesetzten Instrumente nur zum Teil oder 
nicht den Anforderungen des § 13 Abs. 2 
SGB IX.20

4. Zu § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX: Welche 
Ziele sollen mit Leistungen zur Teilhabe 
erreicht werden? 
Nach § 4 Abs. 2 SGB IX werden Leistun-
gen zur Teilhabe (§§ 4, 5 SGB IX) zur Er-
reichung von Teilhabezielen erbracht. Der 
Gesetzgeber hat in § 4 Abs. 1 SGB IX sowie 
in den einleitenden Absätzen der leistungs-
rechtlichen Vorschriften (§§ 42, 49, 75 und 
76 SGB IX) sowohl allgemeine wie auch auf 
die jeweilige Leistungsform bezogene Teil-
habeziele benannt. 

Im Rahmen der Bedarfsermittlung ist 
für den jeweiligen Berechtigten zu klären, 
ob und welche Teilhabeziele ausgehend 
von den zuvor festgestellten individuellen 
Beeinträchtigungen der Teilhabe erreicht 
werden können, wobei das Wunschrecht 
der Berechtigten nach § 8 SGB IX sowohl 
hinsichtlich der Art, wie auch der Ausfüh-
rung der Leistungen einzubeziehen ist. 

Soweit die Bedarfserhebungen heute 
überhaupt Zielbeschreibungen enthalten, 
fokussieren sie bisher in der Regel auf die 
jeweils gerade geltend gemachte Leistung 
eines Trägers. Künftig ist die Klärung der 
Teilhabeziele unabhängig von der Leis-
tungsverpfl ichtung oder Zuständigkeit des 
gerade tätigen Trägers oder der beantrag-
ten Leistung auf alle Beeinträchtigungen 
der Aktivitäten und der Teilhabe auszu-
richten, gerade auch mit Blick darauf, dass 
über die beantragte Leistung hinaus, für ei-

darfs an Teilhabeleistungen reicht eine Be-
schreibung des Krankheitsbildes oder eine 
Krankheitsdiagnose (ICD-Schlüssel) nicht 
aus, weil sie in der Regel keine Feststel-
lungen zur Beeinträchtigung der Teilhabe 
beinhalten. Deshalb muss die trägerüber-
greifende Beurteilung von Teilhabeein-
schränkungen immer funktionsbezogen 
und damit grundsätzlich nach dem „bio-
psychosozialen Modell“ erfolgen.18

Die Frage, ob eine Behinderung droht 
oder vorliegt, lässt sich sprachlich mit der 
Beschreibung der tatsächlichen Funktions-
beeinträchtigungen i. S. d. Kapitelüber-
schriften der ICF dokumentieren (vergl. 
ICF-Checkliste19). 

Die Bedarfsfeststellung hat die gesam-
ten Auswirkungen auf die Teilhabe voll-
ständig zu klären und darf nicht auf die 
Zuständigkeit oder Leistungsverpfl ichtung 
eines Trägers oder die gerade benötigte 
Leistung beschränkt sein. Die bisher einge-
setzten Instrumente sind in der Regel noch 
an der Leistungsverpfl ichtung bzw. Zustän-
digkeit eines Trägers orientiert, nehmen 
die tatsächlichen Beeinträchtigungen der 
Teilhabe nicht unabhängig davon vollstän-
dig auf und sind häufi g auf die Beurteilung 
der gerade geltend gemachten Leistung fo-
kussiert. 

3. Zu § 13 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX: Welche 
Auswirkungen hat die Behinderung auf 
die Teilhabe der Leistungsberechtigten? 
Welche Auswirkungen die Behinderung 
(beeinträchtigte Körperstrukturen und 
-funktionen) auf die Teilhabe der Leis-
tungsberechtigten hat, ergibt sich daraus, 
ob und in welchem Ausmaß die Aktivitäten 
des Betroff enen und seine Teilhabe beein-
trächtigt sind. Dies ist in Wechselwirkung 
mit hemmenden oder fördernden Kontext-
faktoren (Art. 1 S. 2 UN-BRK; Umweltfak-
toren, personbezogene Faktoren) abzuklä-
ren. Die Teilhabebeeinträchtigung defi niert 
sich über die Beeinträchtigungen der Ak-
tivitäten und deren Auswirkungen auf die 
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12  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 240. 

13  Bundestags-Drucksache 18/9522 S 232.  

14  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 232.

15  Abweichender Auffassung ist Heinisch, der hier 

nur rudimentäre Mindestanforderungen erkennt. 

Vgl. Heinisch: Mehr Koordination durch das 

Bundesteilhabegesetz?; Beitrag D13-2017 unter 

www.reha-recht.de; 04.04.2017.

16  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 239.

17  Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe (BAGüS., Orientierungs-

hilfe zur Gesamtplanung §§ 117 ff. SGB IX / 

§§ 141 ff. SGB XII, Stand Februar 2008 (online 

verfügbar unter http://lwl.org/spur-download/

bag/02_2018an.pdf, zuletzt abgerufen am 

16.07.2018), S. 8. 

18  Bundestags-Drucksache 18/9522 S.239

19  ICF-Checkliste der WHO vergl. www.harry-

fuchs.de oder bei dimdi.

20  Vergl. Veröffentlichung des Verfassers „Ermitt-

lung des Rehabilitationsbedarfs – Auswirkungen 

des BTHG“, Beitrag D50-2017 unter www.reha-

recht.de, 10.11.2017.

21  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 233.

22  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 237.

Der Beitrag ist zuerst erschienen im Diskussi-

onsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht als 

zweiteiliger Diskussionsbeitrag A16-2018 und 

A17-2018 unter www.reha-recht.de.

Abs. 2 SGB IX genannten Instrumente und 
veröff entlicht die Untersuchungsergebnis-
se bis zum 31.12.2019. Die Untersuchung 
dient sowohl dem verwaltungsinternen 
und trägerübergreifenden Informations-
austausch vorrangig auf der Ebene der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-
tation als auch der öff entlichen und fach-
lichen Diskussion über die Instrumente 
unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher 
Expertise. Hierbei kann insbesondere un-
tersucht werden, ob und inwieweit die 
Klassifi kation, die Lebensbereiche oder das 
biopsychosoziale Modell der ICF perspek-
tivisch einen einheitlichen Rahmen für die 
Bedarfsermittlung nach allen Leistungs-
gesetzen bilden können. Mithilfe der fort-
laufenden Untersuchung kann die Über-
tragbarkeit gemeinsamer Grundsätze auf 
die jeweiligen Leistungssysteme überprüft 
werden. Die Rehabilitationsträger werden 
durch die Untersuchung dazu angehalten, 
ihre Instrumente im Hinblick auf ihre trä-
gerübergreifenden Standardisierungsmög-
lichkeiten kritisch zu prüfen und weiter-
zuentwickeln. Die Länder und Kommunen 
können sich nach § 13 Abs. 4 SGB IX an der 
Untersuchung beteiligen.21

Im Rahmen dieser Untersuchung dürf-
ten über die in der Begründung genannten 
Ziele und Erwartungen hinaus weitere Fra-
gen aufkommen und einer Beantwortung 
bedürfen, wie z. B. 
• Wer triff t die Feststellungen nach § 13 

Abs. 2 SGB IX? 
• Über welche Qualifi kation muss der 

Feststellende verfügen? (Bei Sachver-
ständigengutachten nach § 17 SGB IX 
„ist ggf. eine entsprechende Qualifi kati-
on und Weiterbildung der Sachverstän-
digen“ bzgl. des bio-psycho-sozialen-
Modells und der ICF nachzuweisen.22 

• Wie kann der Informationsaustausch 
zwischen den Trägern organisiert 
werden? 

• Wie können die damit ggf. verbundenen 
Datenschutzfragen geklärt werden? 

Kontakt und nähere Informationen

Mail: quality@germany.tops.de

Dr. Harry Fuchs

ist Mitglied des 

Hauptvorstandes der 

Deutschen Vereinigung 

für Rehabilitation (DVfR) 

und freiberufl ich tätig 

als Sozialexperte und 

Politikberater.

FUSSNOTEN

1  Vgl. hierzu auch schon Luik: Rechtliche Grund-

lagen und Bedeutung der Teilhabeplanung; 

Beitrag D12-2014 unter www.reha-recht.de; 

23.09.2014. 

2  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 232.

3  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 239

4  Auf die Erstellung eines Teilhabeplans hat die 

leistungsberechtigte Person durch die neue 

Rechtslage ein subjektiv-öffentliches Recht. Vgl. 

Liebsch: Bericht vom 11. Deutschen REHA-

Rechtstag am 27.09.2017 in Berlin – Teil I: 

Teilhabeplanung, Zuständigkeitsklärung; Beitrag 

A6-2018 unter www.reha-recht.de; 28.03.2018, 

S. 2. 

5  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 239. 

6  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 239.

7  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 239. 

8  9 Zur Anwendung des bio-psychosozialen- Mo-

dells vergl. Fuchs, H. „Ermittlung des Rehabi-

litationsbedarfs – Auswirkungen des BTHG“, 

Beitrag D50-2017 unter www.reha-recht.de, 

10.11.2017 

9  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 239, 240. 

10  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 239. 

11  Bundestags-Drucksache 18/9522 S. 232, 233. 



Arbeitshilfe 
Organisationsentwicklung
BLESINGER, Berit (2014):

„Inklusion und berufl iche Bildung koope-

rativ gestalten!“ Leitlinien und Handlungs-

ansätze zur Organisationsentwicklung für 

Leitungs- und Fachkräfte

8,00 €
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Leitlinien und Handlungsansätze zur Organisationsentwicklung  
für Leitungs- und Fachkräfte

von Berit Blesinger

A
rb

e
it
s
h

ilf
e

Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (Hrsg.)Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (Hrsg.)

Qualitätskriterien 
Berufspraktika
HOHN, Kirsten (2014):

Qualitätskriterien für die Vorbereitung, Be-

gleitung und Auswertung von Berufsprak-

tika. Handlungsleitfaden für Fachkräfte der 

berufl ichen Integrationsarbeit

5,00 €

Materialien der BAG UB
Anzeige

Themenheft 2
SIEVERS, Ulla / KREMEIKE, Karin (2014):

„Hier stehe ich im Mittelpunkt!“ Perso-

nenzentriertes Denken und Handeln in 

der Unterstützten Beschäftigung. 

Einzelheft: 8,00 €

Paket: alle fünf Themenhefte zusammen 

für 20,00 €

 

„Hier stehe ich im Mittelpunkt!“
Personenzentriertes Denken und Handeln  
in der Unterstützten Beschäftigung 

von Ulla Sievers und Karin Kremeike
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Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (Hrsg.)

Themenhefte Unterstützte Beschäftigung

Bestellungen online unter: www.bag-ub.de/materialbestellung

Der Versand erfolgt gegen Rechnung zuzüglich Porto und Verpa-

ckung. 

Oder als kostenloser Download:
Die Broschüre Qualitätskriterien Berufspraktika und weitere kost-

Broschüren fi nden Sie unter: http://www.bag-ub.de/publikationen 

Die Themenhefte sowie die Arbeitshilfe Organisationsentwicklung 

sind im Fachinformationspool Unterstützte Beschäftigung verfüg-

bar unter: www.bag-ub.de/ub/fi p

Themenheft 5
AGRICOLA, Jörg (2014):

„Bildung inklusive“. Projekttags-Gestal-

tung in der Unterstützten Beschäftigung

Einzelheft: 8,00 €

Paket: alle fünf Themenhefte zusammen 

für 20,00 €
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„Bildung inklusive“  
Projekttags-Gestaltung in der Unterstützten Beschäftigung

von Jörg Agricola
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Themenheft 3
FRÜCHTEL, Frank (2014):

„Raum ist Beziehung“. Sozialraumorien-

tierung und Unterstützte Beschäftigung

Einzelheft: 8,00 €

Paket: alle fünf Themenhefte zusammen 

für 20,00 €
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„Raum ist Beziehung“ 
Sozialraumorientierung und Unterstützte Beschäftigung

von Prof. Frank Früchtel 
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Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (Hrsg.)

Themenheft 4

MÜLLER, Susanne (2014):

„Vielfalt wahrnehmen und anerkennen“. 

Migration und Unterstützte Beschäfti-

gung

Einzelheft: 8,00 €

Paket: alle fünf Themenhefte zusammen 

für 20,00 €
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„Vielfalt wahrnehmen und anerkennen“ 
Migration und Unterstützte Beschäftigung

von Susanne Müller 
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Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (Hrsg.)

Themenheft 1
WIERSCH, Johanna (2014):

„Alle an Bord!“ Gespräche führen im 

Kontext der Unterstützten Beschäftigung.

Einzelheft: 8,00 €

Paket: alle fünf Themenhefte zusammen 

für 20,00 €
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„Alle an Bord!“
Gespräche führen im Kontext der Unterstützten Beschäftigung 
von Johanna Wiersch

T
h

e
m

e
n

h
e

ft
 1

Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (Hrsg.) F
a
c
h

k
o

m
p

e
te

n
z
 U

n
te

rs
tü

tz
te

 B
e
s
c
h

ä
ft

ig
u

n
g

Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (Hrsg.)



32 bag ub impulse no. 86

WISSENSCHAFT

gerecht werden. Um fl exibel auf einzelne 
Aspekte einzugehen und Zusammenhän-
ge aufzuzeigen, wurden teilstandardisier-
te qualitative Experteninterviews geführt. 
In Anlehnung an sozialwissenschaftliche 
Netzwerkanalysen wurden Interviews auf 
drei Ebenen durchgeführt: Mikro-, Meso- 
und Makroebene. 

Mikroebene: Betrachtung von beschäf-
tigten Personen auf BiAp in Unternehmen. 
Experten in diesem Sinne waren Beschäf-
tigte auf BiAp sowie Akteurinnen und Ak-
teure, die Beschäftigte begleiten und deren 
Situation/Werdegang einschätzen können. 
Der Fokus der Interviews lag bei indivi-
duellen Anforderungen der Leistungsbe-
rechtigten an die Leistungserbringung. Es 
wurden sechs Fälle identifi ziert und 30 In-
terviews mit insgesamt 35 beteiligten Per-
sonen geführt. 

Mesoebene: Auf organisationaler Ebene 
wurden Unternehmen betrachtet. Experten 
in diesem Sinne waren Vertretungen von 
Inklusionsunternehmen, die Interesse ha-
ben, als anderer Leistungsanbieter aktiv zu 

Leistungen auch bei einem anderen Leis-
tungsanbieter gemäß § 60 SGB IX in An-
spruch zu nehmen. Welche Unternehmen 
dies sein können, hat der Gesetzgeber nicht 
näher geregelt. Im Rahmen eines Projekts 
des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) 
wurde untersucht, welche Chancen und Ri-
siken einhergehen, wenn Inklusionsunter-
nehmen andere Leistungsanbieter werden. 
Ferner wurde untersucht, welche Rahmen-
bedingungen notwendig sind, damit andere 
Leistungsanbieter erfolgreich sein können. 

II. Untersuchungsdesign 
Das Projekt wurde vom 1. Juni 2017 bis 
30. November 2017 durchgeführt. Das 
Projektende lag damit vor Inkrafttreten 
der Gesetzesänderung am 1. Januar 2018. 
Es bestand die Herausforderung, einen 
Leistungstatbestand zu untersuchen, den 
es zum Zeitpunkt der Untersuchung noch 
gar nicht gab. Die Situation erforderte, das 
Untersuchungsdesign und die Forschungs-
methode so zu gestalten, dass sie der Kom-
plexität des untersuchten Gegenstandes 

Von Daniel Wörmann

I. Einleitung 
Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
hat der Gesetzgeber umfassende Neure-
gelungen der Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsleben auf den Weg gebracht. Eine we-
sentliche Änderung ist die Einführung von 
anderen Leistungsanbietern als neuer Leis-
tungstatbestand. Bisher besteht für Men-
schen mit Behinderungen, die nicht, noch 
nicht oder noch nicht wieder in der Lage 
sind, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
beschäftigt werden zu können, die Chance, 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) in Anspruch zu nehmen. Ein 
betrieblicher Einsatz außerhalb der WfbM 
kann bisher nur über einen betriebsinteg-
rierten Arbeitsplatz (BiAp) oder eine aus-
gelagerte WfbM-Gruppe erfolgen. In bei-
den Fällen behalten die Beschäftigten ihren 
WfbM-Status bei und werden weiter über 
die WfbM begleitet und unterstützt. Seit 
dem 1. Januar 2018 besteht die Möglich-
keit, die bisher von der WfbM erbrachten 

Inklusionsunternehmen 
als andere 
Leistungsanbieter
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als Möglichkeit zur inklusiven Beschäfti-
gung, Schaff ung von Übergängen in In-
klusionsunternehmen. Im Projektverlauf 
sind folgende potenzielle Risikofaktoren 
identifi ziert worden: Mangelnde Anbin-
dung an das Hilfesystem, Probleme bei der 
Anrechenbarkeit auf die Ausgleichsabga-
be, Blockierung von kleineren Anbietern, 
Schaff ung eines neuen Markts ohne mehr 
Übergangschancen, Creaming-Eff ekt. 

1. Chancen 
Die größte Chance bei der Zulassung von 
Inklusionsunternehmen als andere Leis-
tungsanbieter besteht in der Weiterent-
wicklung des Arbeitsmarkts: 

„Je mehr Anbieter es gibt und je bunter 
die Angebotsvielfalt ist, desto individueller 
kann Hilfe werden. Deshalb sind andere 
Anbieter an sich schon jetzt wertvoll.“2 Die 
„Monopolstellung“ der WfbM wird aufge-
brochen und es entsteht mehr Wettbewerb. 

Durch die mögliche Schaff ung von in-
dividuellen Angeboten für Menschen, die 
nichts mit der WfbM zu tun haben wollen, 

ter gerecht zu werden. In Bezug auf neue 
Herausforderungen sehen interviewte 
Vertreterinnen und Vertreter von Inklusi-
onsunternehmen gute Anknüpfungspunkte 
und handhaben die bisher unklaren Anfor-
derungen pragmatisch: „Wir sehen uns gut 
aufgestellt (…) Wenn wir noch mehr Know-
how brauchen, dann müssen wir es ein-
kaufen oder unsere Mitarbeitenden vorbe-
reiten, ist doch ganz klar. Haben wir doch 
auf dem Weg zum Inklusionsunternehmen 
auch gemacht“.1

Die untersuchten Inklusionsunterneh-
men kennen die Herausforderungen in 
Bezug auf die Gestaltung eines inklusiven 
Arbeitsmarkts und haben sowohl erste 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
der Zielgruppe (Betreuung von Praktikan-
ten aus Förderschulen, Beschäftigung von 
WfbM-Mitarbeitenden auf BiAp) als auch 
eine grobe Vorstellung von einem mögli-
chen Einsatz auf Nischenarbeitsplätzen. 
Nachfolgende Chancen wurden identifi -
ziert: Weiterentwicklung der Angebots-
landschaft, Einzelarbeitsplatzintegration 

werden. Der Fokus der Interviews lag auf 
den Rahmenbedingungen für Unterneh-
men. Es wurden drei Integrationsunter-
nehmen identifi ziert und mit acht Expertin-
nen und Experten zehn Interviews geführt. 

Makroebene: Auf interorganisationaler 
Ebene wurde das Zusammenspiel verschie-
dener Akteure betrachtet. Experten in die-
sem Sinne waren Akteurinnen und Akteu-
re, die die Gesamtsituation um das Thema 
andere Leistungsanbieter bewerten kön-
nen und/oder im Bereich der Beschäftigung 
und Unterstützung der Zielgruppenmit-
arbeitenden tätig sind. In den Interviews 
wurden Einschätzungen zu Rahmenbedin-
gungen erfragt und diskutiert. Es wurden 
drei Interviews mit drei Akteuren geführt. 

III. Chancen und Risiken 
Inklusionsunternehmen sind mit ihrer Aus-
richtung, sozialen Verantwortung und Ex-
pertise in der Betreuung, Unterstützung 
und Begleitung von Menschen mit Behin-
derungen gut aufgestellt, um auch den 
Anforderungen an andere Leistungsanbie-

Foto: Thomas Reimer, Adobe Stock
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Leistungsanbieter auch eine Inklusive Be-
schäftigung, die für den Menschen einen 
nicht zu unterschätzenden Mehrwert bie-
tet. „Reha bleibt natürlich das Ziel, auch 
der Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt 
über 500+ [Teil des LVR-Budgets für Ar-
beit – Aktion Inklusion6], aber ob es alle 
schaff en, da bin ich mir nicht sicher. Dau-
erhafte Beschäftigung hat ja auch einen 
Wert.“7

2. Risiken 
Andere Leistungsanbieter müssen gut an 
das Hilfesystem und die bestehenden 
Netzwerke angebunden werden. Gelingt 
dies nicht, bleiben andere Leistungsanbie-
ter unbekannt und es wird sich niemand 
für eine inklusive Beschäftigung dieser Art 
entscheiden. 

„Es braucht defi nitiv eine Vernetzung, 
anderenfalls haben Sie das Problem, dass 
niemand weiß, wie die anderen Anbieter 
ticken. Das ist vor allem deshalb wichtig, 
weil die anderen Anbieter – ich sage mal 
– volllaufen. Irgendwann sind die einigen 
wenigen Plätze da ja besetzt. Aber das An-
gebot muss ja trotzdem Akteuren bekannt 
sein. Für Menschen, die irgendwann neu 
dazukommen.“8 Nur bei einer Anbindung 
an das Hilfe- und Unterstützungssystem 
können auch beratende Stellen unterstüt-
zen und vermitteln. 

„Wenn die anderen Anbieter nicht be-
kannt sind, wird es schwierig. Dann lässt 
sich auch keiner auf das Konstrukt ein. 
Und ich kann dann nicht dahingehend be-
raten, weil ich sie auch nicht kenne.“9 

mit Down-Syndrom hier. Die hat ein Prak-
tikum gemacht. Wir haben zwei Arbeitsfel-
der ausprobiert, in der Küche und in der 
Wäscherei. Sie hat dort unterstützende 
Tätigkeiten übernommen und das hat ge-
klappt. Das ist jemand, den wir uns grund-
sätzlich richtig gut vorstellen können. Sie 
ist nicht so fi t wie die anderen [Zielgrup-
penmitarbeitende im Inklusionsunterneh-
men] und hat Einschränkungen, klar. Aber 

für die Werkstatt ist sie auch zu stark und 
da will sie auch nicht hin (...) Sie ist dann in 
die Werkstatt, war aber ganz unglücklich 
dort, ist dann krank geworden und hat ge-
sagt, sie sei dort unterfordert. Jetzt geben 
wir ihr mit einem Langzeitpraktikum noch 
einmal die Chance bei uns. Vielleicht auch 
mit Hinblick auf das Integrationsunterneh-
men. Aber wenn es da nicht reicht, können 
wir sie nicht einstellen.“4

Hier können Inklusionsunternehmen als 
andere Leistungsanbieter ansetzen und ein 
konsekutives Rehabilitationsangebot schaf-
fen. 

„Die Übergänge müssen fl ießend sein, 
da sehe ich Integrationsunternehmen oder 
Dienstleister wie XY [Inklusionsunterneh-
men im Rheinland, welches bereits vor 
dem 01.01.2018 Leistungen analog zum 
neuen Leistungstatbestand angeboten hat] 
weit vorne. Denen ist es ja egal, ob die Men-
schen auf WfbM-Status beschäftigt werden 
oder bei besserer Leistung in das Integrati-
onsunternehmen gehen.“5 

Gelingt der Übergang in das Inklusi-
onsunternehmen nicht, bietet ein anderer 

entsteht mit dem neuen Leistungstatbe-
stand eine neue Chance für Teilhabe. Die 
Bildungsvielfalt steigt und Angebote kön-
nen „arbeitsmarktnäher“ in speziellen 
Nischen stattfi nden. Untersuchte Unter-
nehmen im Rheinland zeigen großes kre-
atives Potenzial und beweisen, dass dies 
an sehr vielen Stellen denkbar ist. Exem-
plarisch verdeutlicht dies ein potenzieller 
Leistungserbringer, der BiAp anbietet und 
die Tätigkeitsfelder dazu personenzent-
riert anpasst: „Wir haben das Arbeitsfeld 
neu geschaff en und ihn auch so eingesetzt, 
dass seine Behinderung ihm dennoch er-
möglicht, mitzuarbeiten. Da er Schwierig-
keiten hat, sich an einen festen Rhythmus 
zu halten, macht er jetzt mehr Pausen. 
Er hat auch einen separaten Dienstplan. 
Letztlich arbeitet er in einem „normalen“ 
Arbeitsfeld, aber vollkommen losgelöst von 
anderen. Wenn wir ihm diese Anpassung 
nicht ermöglicht hätten, wäre er hier ge-
scheitert.“3

Gelingt es, Menschen in Nischen dieser 
Art zu beschäftigen und gleichzeitig eine 
Einzelarbeitsplatzlösung, außerhalb von 
Gruppenbeschäftigung, im betrieblichen 
Alltag zu realisieren, entstehen neue inklu-
sive Beschäftigungsformen. Diese stellen in 
der Regel eine Win-Win-Situation dar: Die 
Beschäftigten werden durch ihre Arbeit 
wertgeschätzt und erhalten viel Zuspruch, 
die Unternehmen entlasten ihre Mitarbei-
tenden. Da die Beschäftigungslösungen 
inklusiv sind, entsteht für alle Beschäftig-
ten die Chance, auf dem direkten Wege 
Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu machen, die Belastung zu erproben und 
fi nal auch auf den ersten Arbeitsmarkt zu 
wechseln. Inklusionsunternehmen als an-
dere Leistungsanbieter können dabei eine 
Brücke von heutigen „WfbM-Leistungen“ 
in das Inklusionsunternehmen hinein sein 
und Brüche in den Erwerbsbiografi en ver-
meiden. Konkret wurde dies im Rahmen 
der Einzelfallanalysen auf Mikroebene: 
„Wir hatten zum Beispiel mal eine Dame 

„Personenzentrierung ist der wohl wichtigste Aspekt im 

neuen Leistungstatbestand.“
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1. Erste Priorität: Personenzentrierung 
Personenzentrierung ist der wohl wichtigs-
te Aspekt im neuen Leistungstatbestand. 
Bereits in der öff entlichen Diskussion wur-
den andere Leistungsanbieter vielfach als 
Entwicklungschance für ein Mehr an in-
dividueller, passgenauer Teilhabe am Ar-
beitsleben gelobt. „Personenzentrierung“ 
als Schlagwort ist dabei nicht ausreichend, 
es braucht auch Strukturen, in denen diese 
Entwicklungsperspektive praktisch umge-
setzt wird. Personenzentrierung im Sinne 
des Leistungstatbestands muss sowohl auf 
Ebene des Kostenträgers als auch auf Ebe-
ne des Leistungserbringers umgesetzt wer-
den. Als vorteilhaft hat sich in der Praxis 
ein Dreischritt gezeigt, der ursprünglich 
aus der „Unterstützten Beschäftigung“ 
(UB) stammt: „Identifi zieren – platzieren – 
qualifi zieren“. 

„Normalerweise fi ndet im Arbeitsmarkt – 
auch ideologisch – die Überlegung ‚fi rst train 
then place‘ statt. Wir machen aber ‚fi rst 
place then train‘. Die Logik der UB übertra-
gen wir also auf unser Tun insgesamt.“13

Identifi zierung meint die Feststellung 
des individuellen Bedarfes in Teil- und Ge-
samtplanverfahren, die Berücksichtigung 
des Wunsch- und Wahlrechts und die Ge-
staltung der Arbeitsumgebung in Bezug 
auf den Beschäftigten. Damit verbunden ist 
auch eine personenzentrierte Finanzierung 
auf Basis des individuellen Bedarfs. Der LVR 
plant, diese für andere Leistungsanbieter 
bereits zu implementieren.14 Für die Umset-
zung in der Praxis braucht es ein praktisch 
anwendbares Instrument zur Operationali-
sierung der individuellen Bedarfe. 

„Wir [potenzielle Leistungsanbieter] 
brauchen Anhaltspunkte für die mögliche 
Hilfeerbringung. Das wird schwierig, das 
ist gar nicht so leicht einzuschätzen, da 
dies ja voraussetzt, dass Sie den Bedarf 
des Einzelnen in einem Arbeitskontext klar 
beziff ern können. Und das ja bevor er an-
gefangen hat, denn da setzen die Teil- und 
Gesamtplanverfahren ja an.“15 

und Prüfungsvereinbarung (LPV) der Kos-
tenträger zu hoch angelegt werden. Für 
kleinere Einrichtungen besteht die Gefahr, 
dass die Investitionen für die Schaff ung ei-
nes einzelnen Angebots in keinem Verhält-
nis mit dem zu erwartenden Nutzen stehen 
könnten. Im Sinne der Inklusion wäre dies 
fatal, da gerade Einzelfalllösungen viel Po-
tential bieten. An dieser Stelle besteht eine 
zentrale Steuerungsmöglichkeit für die 
Kostenträger. Ein möglicher Weg im Um-
gang mit diesem Sachverhalt ist die Modu-
larisierung von Leistungen. Auch hat das 
Projekt gezeigt, dass die Gefahr besteht, 
dass ein neuer Markt ohne Übergangs-
chancen entsteht und die Unternehmen 
ausschließlich leistungsstarke Menschen 
mit Behinderungen beschäftigen könnten. 
Es ist in diesem Zusammenhang nur ein 
Problem, dass die Unternehmen auf güns-
tige Arbeitskräfte zurückgreifen. Ein wei-
teres sind die (Nischenarbeitsplatz)Stellen 
als solche. Oft schaff en die Unternehmen 
Stellen, aus denen – selbst bei guter Leis-
tung – keine Planstellen entstehen können. 
Gibt es keine Passung zwischen Tätigkeit 
und realen Anforderungen, erledigen die 
Beschäftigten zwar wertvolle unterstützen-
de Arbeiten, eine Übernahme auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt wird aber nicht ge-
lingen. In der Praxis wird es darum gehen, 
Maßnahmen zu treff en, die ein Ausnutzen 
des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhält-
nisses der WfbM oder eines anderen Leis-
tungsanbieters erschweren und Perspekti-
ven für die Menschen aufzuzeigen. 

IV. Anforderungsmodell 
„Was braucht es, damit andere Leistungs-
anbieter erfolgreich sein können?“ Die 
Beantwortung der zweiten Forschungsfra-
ge zeigt, dass die Anforderungen der im 
Rheinland angesiedelten Inklusionsunter-
nehmen in drei Prioritäten („3P“) geclus-
tert werden können. Die drei Prioritäten 
werden als „Anforderungsmodell“ bezeich-
net und nachfolgend erläutert. 

Ein weiteres Problem ist die Anrechen-
barkeit auf die Ausgleichsabgabe. Andere 
Leistungsanbieter sind grundsätzlich mit 
Werkstätten gleichgestellt, dies regelt § 60 
Abs. 2 SGB IX.10 Wird von einer vollkom-
menen Gleichstellung ausgegangen, wür-
de dies auch für die Anrechenbarkeit von 
Leistungen der anderen Leistungsanbieter 
auf die Ausgleichsabgabe gelten.11 § 223 
SGB IX verweist explizit auf „anerkannte 
Werkstätten für behinderte Menschen“. 
Dies bedeutet in der Praxis, dass Perso-
nalaufwendungen für einen berufsinteg-
rierten Arbeitsplatz oder auf dem Markt 
eingekaufte Leistungen abzugsfähig sind, 
wenn sie von einer WfbM erbracht werden, 
aber nicht, wenn sie von einem anderen 
Leistungsanbieter erbracht werden. Aus 
Sicht von Inklusionsunternehmen als an-
dere Leistungsanbieter ist das eine falsche 
Entwicklung. Statt der dringend gebotenen 
nachdrücklichen Inklusionsorientierung 
des allgemeinen Arbeitsmarktes und der 
Entfl echtung der starken Werkstattposi-
tionen besteht die Gefahr, dass es diesbe-
züglich zu einer unveränderten Starrheit 
kommt. Der Gesetzgeber will auf der einen 
Seite mehr Wettbewerb und mehr Inklusi-
on durch andere Leistungsanbieter, unter-
scheidet hinsichtlich § 223 SGB IX, jedoch 
weiterhin zwischen anderen Leistungsan-
bietern und WfbM. Dies konterkariert die 
Inklusionsbemühungen und die Forderun-
gen aus der abschließenden Bemerkungen 
über den ersten Staatenbericht zur Um-
setzung der UN-BRK. Insbesondere dann, 
wenn andere Leistungsanbieter mit Un-
ternehmen des allgemeinen Arbeitsmarkts 
kooperieren und wirtschaftliche Beziehun-
gen zu anderen Unternehmen eingehen.12

Weiterer Risikofaktor ist die Blockie-
rung von kleineren Anbietern. Andere 
Leistungsanbieter können Leistungen in-
dividualisieren, fl exibilisieren und Lösun-
gen für einzelne Menschen schaff en. Dies 
wird nicht gelingen, wenn die Hürden für 
andere Leistungsanbieter in der Leistungs- 
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Standards der WfbM für andere Leistungs-
anbieter ein. 

In dieser Diskussion wurde vernachläs-
sigt, dass für kleinere Unternehmen die Ge-
fahr besteht, die hohen Anforderungen nicht 
erfüllen zu können. Dies ist insbesondere 
dann kritisch zu bewerten, wenn potenziel-
le Anbieter die Leistung erbringen könnten, 
aber bereits im Vorfeld zurückschrecken, da 
der konzeptionelle Aufwand zur Erstellung 
einer LPV unverhältnismäßig ist. 

Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, 
die für Einzelfälle Lösungen schaff en wol-
len und sich mit Anforderungen beschäfti-
gen müssen, die im Zweifel keine Relevanz 
für jenen Leistungsberechtigten haben, 
welchen sie beschäftigen wollen (bspw. 
Organisation eines Fahrdiensts nach § 8, 
Abs. 4 WVO) oder für eine einzelne Person 
schwer zu realisieren ist (bspw. Durchfüh-
rung von Fortbildungen in Form von ar-
beitsbegleitenden Maßnahmen nach § 5, 
Abs. 3 WVO). 

„Gerade, wenn wir an den inklusiven 
Arbeitsmarkt denken, dann reden wir über 
die Integration einer Person an einen Ort 
und nicht - wie bei der WfbM - von einer 
ganzen Reihe an Personen in verschiedene 
Bereiche. Außerdem glaube ich nicht, dass 
der Mensch das im Zweifel alles braucht.“21

Um diesen individuellen Lösungen nicht 
mit einer pauschalen Absenkung quali-
tativer Standards zu begegnen, bedarf es 
anderer Lösungen. § 15 WVO regelt, dass 
„mehrere Werkstätten desselben Trägers 
oder verschiedener Träger innerhalb ei-
nes Einzugsgebietes (…) zur Erfüllung der 
Aufgaben einer Werkstatt und der an sie 
gestellten Anforderungen eine Zusammen-
arbeit vertraglich vereinbaren“22 können. 
Dieser Logik folgend, könnten auch ver-
schiedene andere Leistungsanbieter ge-
meinsam eine Leistung erbringen und in 
der Summe alle Anforderungen erfüllen. 

In der Praxis gibt es bereits Ansätze: 
Ein Inklusionsunternehmen im Rheinland 
bietet mit einem Partnerunternehmen der 

beitstraining „on-the-job“ und ein Schu-
lungsangebot „off -the-job“. Die Analyse 
von potenziellen Leistungsanbietern, die 
bereits vergleichbare Leistungskonstruk-
te anbieten, zeigt, dass insbesondere ein 
externes – nicht zum Arbeitsbereich ge-
hörendes – Arbeitstraining sehr erfolg-
reich sein kann. Durch eine Kombination 
aus externer Unterstützung und Anlei-
tung am Arbeitsplatz und eigenständigen 
Arbeitsphasen ohne Anleitung, wird die 
Eigenständigkeit erhöht und es gibt klare 
Rollenverteilungen in Bezug auf die/den 
Arbeitstrainer/in und die Vorgesetzten des 
Beschäftigten. Kommt es zwischen den 
Akteuren zu kritischen Situationen, über-
nimmt die/der Arbeitstrainer/in auch eine 
„Dolmetscherfunktion“ und vermittelt zwi-
schen beiden. 

„Unterschätzen Sie diese Arbeit in das 
Unternehmen hinein nicht. Es ist ver-
dammt anstrengend, mit dieser Zielgruppe 
zusammenarbeiten. Das können Sie einen 
Tag gut aushalten, aber die Menschen sind 
länger da.“18

Diese Art der Qualifi zierung fördert in-
dividuell, personenzentriert und stellt ins-
besondere in Wirtschaftsunternehmen eine 
umsetzungsfähige Konzeption dar. 

2. Zweite Priorität: Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit 
Die Anforderung „partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit“ bezieht sich auf eine Ver-
netzung aller handelnden Akteure. Wesent-
liche Faktoren sind: Modularisierung der 
Leistungen, Schaff ung lokaler Netzwerke, 
Übernahme einer Lotsenfunktion durch 
den Integrationsfachdienst (IFD)19 und die 
Einbindung des Leistungstatbestands in 
bestehende Strukturen.20

Wesentlicher Aspekt ist die modulari-
sierte Leistungserbringung. Bereits mit 
Veröff entlichung des Referentenentwurfs 
zum BTHG, setzte in der Fachöff entlich-
keit eine Diskussion um die Gefahr einer 
Absenkung der qualitativ hohen und guten 

Platzierung meint den Einsatz des Ein-
zelnen in einem Unternehmen entspre-
chend der Vorgaben. In diesem Zusam-
menhang ist § 62 SGB IX zu beachten, der 
entscheidend das Wahlrecht der Menschen 
mit Behinderung stärkt. 

Herausfordernd wird diese, wenn an-
dere Leistungsanbieter mit Vorstellungen 
konfrontiert werden, die nicht gedeckt 
werden können: 

„Und wenn einer zu Ihnen kommt und 
sagt, er will Bäcker werden oder er will 
Maler werden. Was machen Sie dann? Wie 
gelingt Teilhabe dann? Der andere Anbie-
ter hat ja nur ein Angebot und die WfbM 
hat vielleicht mehr Arbeitsangebote aber 
eben keinen Malerbereich. Sie brauchen 
mehr Träger, die individuelle, personen-
zentrierte Lösungen suchen.“16 

Da auch Inklusionsunternehmen – wie 
WfbM – mit ihren Arbeitsfeldern beschränkt 
sind, gilt es das Arbeitsangebot der Unter-
nehmen in der Breite zu betrachten. 

„Denkbar ist für uns ein Gebilde über 
unser Integrationsunternehmen hinaus. 
Als Integrationsunternehmen sind wir im 
Bereich Gastronomie und Schulverpfl e-
gung unterwegs. Und dann kommen Fel-
der dazu, wo wir heute schon mit anderen 
Zielgruppen, lernbehinderten Menschen 
Ausbildung ermöglichen. Sei es in einer 
unserer Radstationen, unseren gastrono-
mischen Bereichen, in der Hauswirtschaft 
unserer Mädchenwohnheime oder eben 
dem Bereich off ene Ganztagsschule. (...) 
Und in allen Bereichen ist es vorstellbar, 
Menschen zu beschäftigen.“17

Mit dieser Betrachtungssichtweise nut-
zen Unternehmen ihr Know-how als In-
klusionsunternehmen in der Breite und 
schaff en es, ein bunteres Feld an Beschäfti-
gungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stel-
len. Diese Kreativität ist in Bezug auf inklu-
sive Arbeitsmöglichkeiten ausgesprochen 
wünschenswert. 

Qualifi zierung meint die Art der Leis-
tungserbringung, das Angebot von Ar-



37bag ub impulse no. 86

WISSENSCHAFT

Gelingt es im zweiten Schritt dann, auf 
regionaler Ebene lokale Netzwerke zu 
schaff en, in denen sich andere Leistungs-
anbieter untereinander kennenlernen und 
austauschen können, wird eine Grundlage 
für Kooperation gelegt. Ferner könnten in 
diesen Netzwerken Akteure wie Schulen, 
IFD und die Reha-Beratung der Arbeits-
agentur eingebunden werden, um mehr 
Durchlässigkeit im System zu ermöglichen. 

3. Dritte Priorität: Persönliche Beratung 
Die Frage, ob und inwieweit sich Unterneh-
men vorstellen können, anderer Leistungs-
anbieter zu werden, hängt neben den Rah-
menbedingungen auch mit einer Beratung 
und Transparenz seitens der Kostenträger 
zusammen. 

In den Interviews des Projekts wird deut-
lich, dass es von Seiten der Kostenträger im 
Wesentlichen zwei Elemente braucht: zum 
einen eine vertrauensvolle partnerschaft-
liche Entwicklung potenzieller Anbieter im 
Sinne einer vertrauensvollen Zusammen-
arbeit, zum anderen eine gute Form der 
Öff entlichkeitsarbeit. Beide Aspekte hän-
gen dabei miteinander zusammen. 

Ausgangspunkt für die zwei Elemente 
sind die positiven Erfahrungen der Inklu-
sionsunternehmen im Rheinland bei ihrer 
Gründung. Die Unternehmen berichten 
von einer „fördernden“ und „fordernden“ 
„vertrauensvollen Zusammenarbeit“.26 
Im LVR-Integrationsamt gibt es eine nied-
rigschwellige Form der Beratung für jedes 
interessierte Unternehmen, die in die-
ser Form durchaus partnerschaftlichen, 
dienstleistenden Charakter hat. 

Die Beratung hat für den Kostenträger 
den Vorteil, dass eine erste Beurteilung des 
Vorhabens in Bezug auf Produkte, Dienst-
leistungen, aber auch Personal- und Fi-
nanzierungskonzepte vorgenommen wer-
den kann. Dem Anbieter kann signalisiert 
werden, ob die Ideen tragfähig sind und 
worin Weiterentwicklungsnotwendigkeiten 
bestehen. Diese Art der Beratung kann die 

nahmen zur Förderung des Übergangs auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt“ sowie die 
„Beförderungsleistungen“.25 Werden die 
Module jetzt um die Leistungen „Berufs-
bildungsbereich“, „Arbeitsbereich“ sowie 
„Mittagessenverpfl egung“ ergänzt, kön-
nen Träger gemeinsam den Bedarf des 
Einzelnen decken. Leistungen, die Träger 
A nicht abbilden kann oder will, können 
von Träger B „eingekauft“ werden (bspw. 
Fahrdienst oder Seminare/Angebote zur 
Persönlichkeitsentwicklung). 

Ferner entstehen für die Leistungsbe-
rechtigten Vorteile: 

• Das Wunsch- und Wahlrecht des 
Menschen mit Behinderungen wird 
gestärkt. 

• Die Leistungen werden personenzen-
trierter erbracht, da der Leistungsbe-
rechtigte nicht nur an einen Anbieter 
gebunden ist. 

• Die Anbieter sind gefordert, den indivi-
duellen Bedarf des Menschen zu decken 
und damit im Zweifel auch Lösungen 
mit einem Partner zu fi nden. 

• Es besteht die Chance, Leistungen auch 
in Form eines Persönlichen Budgets zu 
erbringen; die einzelne Person kann ihr 
Unterstützungsarrangement somit selber 
zusammenzustellen/aktiv daran mitwirken. 

Über die Modularisierung können konzep-
tionelle Anforderungen verringert werden, 
ohne dass Qualitätsstandards pauschal ge-
senkt werden. 

freien Wirtschaft Leistungen an, die als 
Prototyp für einen anderen Leistungsan-
bieter bezeichnet werden können. Das Un-
ternehmen des allgemeinen Arbeitsmarkts 
stellt einen Nischenarbeitsplatz zur Verfü-
gung, das Inklusionsunternehmen begleitet 
und unterstützt die WfbM-Beschäftigten 
auf BiAp. 

„Inklusion bedeutet auch, ich bewege 
mich zwischen allen heute schon verfügba-
ren Qualifi zierungs- und Unterstützungs-
angeboten und bringe sie in einer neuen 
institutionsübergreifenden und individuell 
ausgerichteten Form zusammen.“23

Wird diese Idee einer institutionsüber-
greifenden Leistungserbringung weiterge-
dacht, erfordert dies eine Modularisierung 
von „Werkstattleistungen“. Zwischen dem 
LVR und den rheinischen Spitzenverbän-
den der freien Wohlfahrtspfl ege wurde 
bereits in 2014 eine „Empfehlungsverein-
barung zur Modularisierung der Teilha-
beleistungen in rheinischen Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung bei Inan-
spruchnahme des persönlichen Budgets“ 
getroff en.24 Zielsetzung der Regelung ist 
es, Werkstattbeschäftigten die Möglichkeit 
zu geben, die bislang ausschließlich durch 
die WfbM erbrachten Leistungen in Form 
des Persönlichen Budgets auch außerhalb 
der Werkstatt in Anspruch zu nehmen. 
Drei Module können auch durch Anbieter 
außerhalb der WfbM erbracht werden: 
„Angebote zum Erwerb spezieller persön-
lichkeitsfördernder Kompetenzen“, „Maß-

„Inklusion bedeutet auch, ich bewege mich zwischen allen 

heute schon verfügbaren Qualifi zierungs- und 

Unterstützungsangeboten.“
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Außenarbeitsplätze für Menschen mit Behin-

derungen / Betriebsintegrierte Arbeitsplätze für 

Werkstattbeschäftigte - als Chance zur Inklusion 

auf dem Arbeitsmarkt“ erfolgen. Vgl. dazu: 

transfer – Unternehmen für soziale Innovation: 

Teilhabe an Arbeit – 1.000 Außenarbeitsplätze 

für Menschen mit Behinderungen. Evaluation 

der Landesinitiative, Juli 2015. Durch eine 

Verankerung in den Leistungs- und Prüfungs-

vereinbarung, kann eine Kooperation zwischen 

den anderen Leistungsanbietern und den IFD 

sichergestellt werden. Dieser Aspekt ist ein neu-

ralgischer Punkt. Die Begleitung durch den IFD 

erfolgt im besten Fall konstant, sodass der IFD 

den Menschen bereits kennt und von der Schule 

über einen anderen Leistungsanbieter bis hin zu 

einer sozialversicherungspfl ichtigen Beschäf-

tigung begleitet. Auch kann der IFD bei einem 

Ende der Beschäftigung unterstützend eingreifen 

(bspw. Kündigung oder Insolvenz).

20  Dies gilt insbesondere in Bezug auf den Über-

gang von Schule und Beruf. In der Schule muss 

der Leistungstatbestand „erlebbar“ werden, 

anderenfalls steht am Ende der Schulzeit im 

Zweifel die Entscheidung, dass der „sichere“ 

Weg in die WfbM der Richtige ist. In NRW 

ist dies im Rahmen von STAR - Schule trifft 

Arbeitswelt - zur Integration (schwer-) behinder-

ter Jugendlicher möglich. Das Angebot der der 

nordrhein-westfälischen Integrationsämter setzt 

drei Jahre vor der Schulentlassung an. Die von 

den Integrationsämtern beauftragten IFDs bieten 

Berufswegeplanungen an, führen Potentialana-

lysen und Berufsfelderkundungen durch, vermit-

teln betriebliche Praktika und leisten wertvolle 

Elternarbeit.  

21  Interview mit potenziellem Anbieter auf Makroe-

bene.

22  Vgl. § 15 WVO.  

23  Interview mit potenziellem Anbieter auf Meso-

ebene.  

24  Vgl. Anlage zur LVR (2015): „Modularisierung 

der Werkstattleistungen“, Vorlage 14/383, 

10.03.2015.

25  Vgl. LVR (2015), a.a.O.

26  Interview mit potenziellem Anbieter auf Meso-

ebene.

27  Interview mit Leistungsberechtigtem auf Mikroe-

bene.

Mesoebene.

5  Interview auf Makroebene.

6  Vgl dazu: LVR (2018): LVR-Budget für Arbeit – 

Aktion Inklusion. URL: www.lvr.de/de/nav_main/

soziales_1/integrationsamt_2/foerdermoeglich-

keiten/budget_fuer_ arbeit_3/budget_fuer_ar-

beit.jsp, zuletzt abgerufen am: 26.04.2018.

7  Interview mit potenziellem Leistungsanbieter auf 

Mesoebene. 

8  Interview auf Makroebene.

9  Interview auf Makroebene.

10  Ausnahmen dieser Gleichstellung sind in § 60, 

Abs.2, Nr. 1-6 SGB IX geregelt.

11  Grundlegend ist § 140 SGB IX: „Arbeitgeber, 

die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten 

für behinderte Menschen zur Beschäftigung 

behinderter Menschen beitragen, können 50 

vom Hundert des auf die Arbeitsleistung der 

Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages 

solcher Aufträge (Gesamtrechnungsbetrag ab-

züglich Materialkosten) auf die Ausgleichsabga-

be anrechnen. Dabei wird die Arbeitsleistung des 

Fachpersonals zur Arbeits- und Berufsförderung 

berücksichtigt, nicht hingegen die Arbeitsleistung 

sonstiger nichtbehinderter Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer.“

12  Mögliche Lösung ist die Öffnung des § 223 IX 

für andere Leistungsanbieter. Im Sinne eines 

inklusiven Arbeitsmarkts wäre es besser, die 

Regelung abzuschaffen. Dies würde die von der 

Staatenprüfung bemängelten fi nanziellen Fehlan-

reize, für die Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen, korrigieren. Arbeitgebende 

würden fi nanziell verstärkt gefordert, innerhalb 

ihrer Strukturen einen inklusiven Arbeitsmarkt zu 

realisieren.

13  Interview mit potenziellem Anbieter auf Makroe-

bene.

14  LVR (2011): „Umsetzung des BTHG: Ande-

re Leistungsanbieter“, Drucksache 14/2107, 

17.08.2017.

15  Interview auf Makroebene. 

16  Interview auf Makroebene.

17  Interview auf Mesoebene.

18  Interview auf Makroebene.

19  Die Einbindung des IFD kann analog zur NRW-

Landesinitiative „Teilhabe an Arbeit – 1.000 

Grundlage für ein affi  rmatives Zugehen im 
Rahmen der Gründung von anderen Leis-
tungsanbietern sein. 

Neben der Beratung braucht es eine 
gute Form der Öff entlichkeitsarbeit, Mut 
machende Beispiele aus der betrieblichen 
Praxis und transparente Förderrichtli-
nien. Dies steigert das Interesse an dem 
Leistungstatbestand und fördert auch bei 
Leistungsberechtigten die Neugier, diesen 
inklusiven Weg der betrieblichen Teilhabe 
zu gehen. Eine Leistungsberechtigte dazu: 

„Ich wollte schon immer Wäscheexper-
tin sein. (…) Hier im Krankenhaus geht 
das. Das ist voll gut. In die Werkstatt will 
ich auf keinen Fall noch mal. In der Werk-
statt arbeiten ist doch langweilig“.27 

Der Beitrag ist zuerst erschienen im Diskussi-

onsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht 

als Diskussionsbeitrag A10-2018  unter www.

reha-recht.de 
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FUSSNOTEN

1  Interview mit potenziellem Leistungsanbieter auf 
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3  Interview mit potenziellem Leistungsanbieter auf 

Mikroebene.

4  Interview mit potenziellem Leistungsanbieter auf 



„I want my dream!“
DOOSE, Stefan (2014):

„I want my dream!“ Persönliche Zukunfts-

planung. Neue Perspektiven und Metho-

den einer personenzentrierten Planung mit 

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. 

Buch mit umfassendem Materialienteil.  

24,90 €

Käpt‘n Life
DOOSE, Stefan; EMRICH, Carolin; 

GÖBEL, Susanne (2014):

Käpt’n Life und seine Crew. Ein Planungs-

buch zur Persönlichen Zukunftsplanung.

24,90 € mit Ringbindung

29,90 € als Ordner mit herausnehmbaren 

Seiten

Neue Wege zur 

Inklusion
HINZ, Andreas, FRIESS, Sabrina, 

TÖPFER, Juliane (2012):

Neue Wege zur Inklusion - Zukunftspla-

nung in Ostholstein. Inhalte - Erfahrungen 

- Ergebnisse. 

10,00 €

Gut Leben
EMRICH, Carolin; GROMANN, Petra; 

NIEHOFF, Ulrich (2012):

Gut Leben. Persönliche Zukunftsplanung 

realisieren - ein Instrument.

29,50 €

Kartenset
NETZWERK PERSÖNLICHE ZUKUNFTS-

PLANUNG (2014):

Kartenset „Persönliche Zukunftspla-

nung“: Lebensstil-Karten, Hut-Karten, 

Dreamcards. Die Kartensets sind eine 

einfache Möglichkeit eine Person in ihrer 

Lebenssituation kennen zu lernen. Sie 

werden oft in Kombination mit dem Buch 

„I want my dream“ verwandt.  

Kartenset: 24,90 €

Kombination: Buch „I want my dream!“ 

und Kartenset  39,90 €

Zukunftsplanung
KRUSCHEL, Robert / HINZ, Andreas 

(2015):

Zukunftsplanung als Schlüsselelement von 

Inklusion. Praxis und Theorie personen-

zentrierter Planung. 

19,90 €

Personenzentriertes 
Denken
SANDERSON, Helen & GOODWIN, Gill 

(2013): 

Minibuch - Personenzentriertes Denken. 

Dt. Übersetzung Stefan Doose, Susanne 

Göbel, Oliver Koenig

5,00 €

Plakat
O´BRIEN, John (2011):

Fünf wertgeschätzte Erfahrungen

Dt. Übersetzung Sandra Fietkau

Plakat (2-seitig)

DIN A3: 0,50 € / 20 Stk. 5,00 €

DIN A2: 1,00 € / 10 Stk. 5,00 €

Materialien des Netzwerks Persönliche Zukunftsplanung

Über die Homepage des Netzwerks Persönliche Zukunftsplanung können Sie Bücher und Arbeitsmaterial bestellen:

https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/materialien/material-bestellung.html 

Der Versand erfolgt über die BAG UB gegen Rechnung zzgl. Porto und Verpackung.

Bei Fragen zu Ihrer Bestellung, wenden Sie sich bitte direkt an die BAG UB unter bestellung@bag-ub.de.

Anzeige




